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Artikel 11)

Änderung der Hessischen Bauordnung

Die Hessische Bauordnung vom 28. Mai 
2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. November 2022 (GVBl.  
S. 571), wird wie folgt geändert:

1.  § 6 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2.  in Gewerbe- und Industriegebieten, 
ausgenommen an den Grenzen zu 
Gebieten anderer Nutzung, sowie 
für Windkraftanlagen im Außenbe-
reich 0,2 H,“

b) Als Nr. 3 wird angefügt:

„3.  für Antennenanlagen, einschließlich 
zugehöriger Versorgungseinheiten 
und Funkcontainer, im Außenbe-
reich 0,4 H, soweit diese an Grund-
stücke mit Wohnnutzung grenzen. 
Im Übrigen sind Antennenanlagen, 
einschließlich zugehöriger Versor-
gungseinheiten und Funkcontainer, 
im Außenbereich ohne eigene Ab-
standsflächen zulässig.“

2.  Abschnitt I der Anlage wird wie folgt geän-
dert:

a) Nr. 5.2 wird wie folgt gefasst:

„5.2   temporär aufgestellte Antennen-
anlagen, einschließlich zugehö-
riger Versorgungseinheiten und 
Funkcontainer,

5.2.1  die nicht länger als drei Monate 
aufgestellt werden; die Vorbe-
halte der Nr. 5.1.2 bis 5.1.2.2 
gelten entsprechend,

5.2.2  die länger als drei Monate, aber 
nicht länger als 24 Monate auf-
gestellt werden, ab einer Ge-
samthöhe von über 10 m unter 
dem Vorbehalt des Abschnitts V 
Nr. 4, ab einer Gesamthöhe von 
über 15 m zusätzlich unter dem 
Vorbehalt des Abschnitts V Nr. 1; 
die Vorbehalte der Nr. 5.1.2 bis 
5.1.2.2 gelten entsprechend,“

b)  Der Nr. 11.18 werden die Wörter „aus-
genommen Antennenanlagen,“ ange-
fügt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen  
Straßengesetzes

Dem § 23 Abs. 1 des Hessischen Stra-
ßengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 618), wird folgender 
Satz angefügt:

„Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für technische Einrich-
tungen, die für das Erbringen von öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdiensten 
erforderlich sind.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

¹) Ändert FFN 361-123
²) Ändert FFN 60-6

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur weiteren Beschleunigung des Mobilfunkausbaus in Hessen 
(Mobilfunkausbaubeschleunigungsgesetz)

Vom 31. Mai 2023

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 31. Mai 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n 
f ü r  D i g i t a l e  S t r a t e g i e  u n d  

E n t w i c k l u n g

P r o f .  D r.  S i n e m u s
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1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der
1.  Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten  
(Abl. EU Nr. L 26 S.1), zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/52/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(ABl. EU Nr. L 124, S. 1),

2.  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Einhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L S. 158),

3.  Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) und

4.  Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung 2019/1010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2019 (ABl. EU Nr. L 170 S. 115).

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 
(Hessisches Naturschutzgesetz − HeNatG*)1)

Vom 25. Mai 2023
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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften,  
Ziele und Grundsätze

§ 1

Sicherung und Wiederherstellung der  
biologischen Vielfalt

Das Land wirkt darauf hin, dass zur dauer-
haften Sicherung der Lebensgrundlagen die 
biologische Vielfalt, die Vielfalt der Lebensräu-
me, die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt 
geschützt und wiederhergestellt werden. Wert-
volle Lebensräume von Tier-, Pflanzen-, Flech-
ten- und Pilzarten, die vom Aussterben bedroht 
oder von besonderem Rückgang betroffen 
sind, müssen so gesichert und entwickelt wer-
den, dass sich die Bestände der Arten wieder 
erholen können. Lebensgemeinschaften und 
Arten, für deren Erhaltungszustand das Land 
aufgrund eines überproportionalen Anteils am 
natürlichen Verbreitungsgebiet oder am natio-
nalen Bestand eine besondere Verantwortung 
trägt, sind vordringlich zu erhalten.

§ 2

Bewältigung der Folgen des Klimawandels

(1) Bei der Umsetzung von Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge sowie behördlichen Entscheidungen auf 
der Grundlage dieses Gesetzes sollen auch 
Klimaschutz und Klimaanpassung, auch unter 
Wahrung der Klimafunktion des Bodens, in 
besonderer Weise Berücksichtigung finden.

(2) Über § 1 Abs. 3 Nr. 4 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), 
hinaus, sind zur dauerhaften Sicherung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts die Folgen des Klimawandels auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu bewältigen.

§ 3

Schutz von Insekten und anderen  
wirbellosen Tierarten

Über § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus sind 
Insekten und andere wirbellose Tierarten in 
besonderer Weise zu schützen und ihre Le-
bensräume zu bewahren und, wo möglich, 
wiederherzustellen, insbesondere bei allen 
Planungen des Landes, bei der Nutzung von 
Flächen, die im Eigentum des Landes ste-
hen, bei der Verwaltung von Schutzgebieten 
und durch die entsprechende Ausrichtung 
von Förderprogrammen. Eine Verpflichtung 
zur Änderung der gegenwärtigen Zweckbe-
stimmungen der Flächen folgt daraus nicht.

§ 4

Schutz von Lebewesen vor Beleuchtung

Über § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus sol-
len Lichtemissionen grundsätzlich vermieden 
werden, um den ungestörten Wechsel von 
Aktivitäts- und Ruhephasen tag- und nacht-
aktiver Arten zu unterstützen.
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(3) Im Eigentum des Landes stehende 
Grundstücke sollen in besonderem Maße der 
Erhaltung und Entwicklung der biologischen 
Vielfalt dienen. Die Grundstücke sind im 
Rahmen ihrer Zweckbestimmung nachhaltig 
und im Sinne des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege, des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Klimawandel zu bewirt-
schaften. Bei Überlassung von ökologisch 
besonders wertvollen Grundstücken an Dritte 
ist die Beachtung der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge sicherzustellen.

(4) Öffentliche Grundstücke, die im Eigen-
tum von Gemeinden, Gemeindeverbänden 
oder juristischen Personen des privaten 
Rechts, die überwiegend von Gebietskörper-
schaften finanziert werden, stehen, sollen in 
angemessenem Umfang der Erhaltung und 
Entwicklung der biologischen Vielfalt dienen. 
Die kommunale Planungs- und Finanzhoheit 
bleibt davon unberührt.

§ 8

Land- und Forstwirtschaft

(1) Die nachhaltige Land-, Fischerei- und 
Forstwirtschaft und die Jagd haben beson-
dere Bedeutung für die Erhaltung der Kultur-
landschaft und die Funktionen land-, fische-
rei-, und forstwirtschaftlich genutzter Flächen 
für die Artenvielfalt, den Naturschutz und den 
Klimaschutz. Die historisch gewachsenen 
Kulturlandschaften und ihre Landschaftsbe-
standteile sind zudem als Quelle regionaler 
Lebensmittel und heimischer Ressourcen 
sowie als identitätsstiftende Elemente für das 
Heimatempfinden und als Erwerbs- und Le-
bensraum für Menschen zu erhalten und zu 
entwickeln. Die traditionelle Vielfalt landwirt-
schaftlicher Pflanzen- und Nutztierarten ist 
zu erhalten und zu fördern.

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit ande-
rer Behörden können die Naturschutzbehör-
den den Landnutzenden eine Beratung über 
die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
sowie über bestehende Fördermöglichkeiten 
anbieten.

§ 9

Biodiversitätsstrategie

Die Landesregierung fasst ihre Ziele und 
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung und 
Entwicklung der biologischen Vielfalt, zum 
dauerhaften Schutz naturnaher und natürli-
cher Lebensräume und zur Förderung einer 
nachhaltigen umweltschonenden Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen in einer 
Biodiversitätsstrategie zusammen.

§ 10

Biodiversitätsbericht

Die für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge zuständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister berichtet dem Landtag und 
der Öffentlichkeit mindestens alle drei Jahre 
auf der Basis ausgewählter Indikatoren über 
den Status und die Entwicklung der biologi-
schen Vielfalt in Hessen (Biodiversitätsbe-
richt).

§ 5

Außerschulische Bildung

§ 2 Abs. 6 Satz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes wird dahingehend konkretisiert, 
dass insbesondere durch außerschulische 
Umweltbildung, naturkundliche Bildung und 
die Förderung des Naturerlebens das Ver-
ständnis für die Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gefördert werden soll. 
Außerschulische Erziehungs-, Bildungs- und 
Informationsträger sollen im Sinne einer Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung über Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen in der 
Natur, die Bedeutung der biologischen Vielfalt 
als Lebensgrundlagen des Menschen sowie 
über Klimaschutz und die Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels informieren und 
das Bewusstsein für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Naturgütern wecken. 
Die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sollen bei der 
außerschulischen pädagogischen Aus- und 
Fortbildung und in den Lehr- und Lernmitteln 
berücksichtigt werden. In vorschulischen und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen sol-
len Angebote unterbreitet werden, die sich an 
den Zielen der von den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen in der Generalversamm-
lung am 25. September 2015 verabschiede-
ten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
in der deutschen Übersetzung A/RES/70/1 
orientieren.

§ 6

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Alle Behörden und Einrichtungen des 
Landes haben bei Mitwirkungs-, Bildungs- 
und Informationsangeboten zur Verwirkli-
chung der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege aktiv auf eine umfassende und 
wirksame Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen hinzuwirken.

§ 7

Allgemeine Verpflichtung zum  
Schutz der Natur

(1) Der Schutz von Natur und Landschaft 
um ihrer selbst willen und als Teil der natür-
lichen Lebensgrundlagen des Menschen ist 
Aufgabe des Landes, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände. Er ist darüber hin-
aus Verpflichtung für jede Bürgerin und jeden 
Bürger.

(2) Das Land, die Gemeinden und Ge-
meindeverbände nehmen bei der Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege eine Vorbildfunktion ein 
und unterstützen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten die Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
besonderer Weise. Bei Planungen und Maß-
nahmen, die die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege berühren, unter-
richten sie die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden recht-
zeitig und umfassend vor einer Entscheidung 
und geben ihnen Gelegenheit zur Stellung-
nahme, soweit nicht eine weitergehende Be-
teiligung vorgesehen ist.
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(2) Über die in § 14 Abs. 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes genannten Maß-
nahmen hinaus sind folgende Maßnahmen 
ebenfalls nicht als Eingriff anzusehen, wenn 
sie die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigen:
1.  die Sanierung schädlicher Bodenver-

änder-ungen oder Altlasten und die 
Sanierung von durch schädliche Bo-
denveränderungen oder Altlasten verur-
sachten Gewässerverunreinigungen nach 
§ 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom  
17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306), aufgrund einer Anordnung 
nach § 10 des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes oder eines nach § 13 Abs. 6 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes für verbindlich 
erklärten Sanierungsplanes, soweit dieser 
hinsichtlich der künftigen Nutzung keine 
Änderung der Nutzungsart vorschreibt,

2.  regelmäßig wiederkehrende Unterhal-
tungsmaßnahmen, insbesondere zur Si-
cherstellung der Verkehrssicherheit oder 
entlang von Verkehrswegen und land- und 
forstwirtschaftlichen Wegen sowie entlang 
von Leitungen zur Ver- und Entsorgung 
ohne Neu- und Ausbaumaßnahmen, ein-
schließlich der Pflege der unter Abs. 1  
Nr. 7 genannten Landschaftsstruktur so-
wie der regelmäßig wiederkehrenden 
landschaftsschonenden Pflege weiterer 
Bestandteile und Nebenanlagen von Infra-
struktureinrichtungen; Maßnahmen nach 
dieser Nummer sind genehmigten Eingrif-
fen gleichgestellt,

3.  behördlich angeordnete oder regelmäßig 
erforderliche Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung, insbeson-
dere von geschützten Gebieten nach den  
§§ 23 bis 29 des Bundesnaturschutzgeset-
zes sowie von gesetzlich geschützten Bio-
topen nach § 30 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder nach § 25 Abs. 1, sowie die 
Errichtung und die Unterhaltung von Infor-
mationstafeln über Natur und Landschaft,

4.  mit der zuständigen Naturschutzbehörde 
abgestimmte Kompensationsmaßnahmen 
zum Ausgleich oder Ersatz eines Eingriffs 
in Natur und Landschaft,

5.  Gewässerentwicklungsmaßnahmen aus 
dem Maßnahmenprogramm zur Um-
setzung der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Ra-
tes vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik (Abl. EU Nr. L 327 S. 1), zuletzt 
geändert durch Richtlinie 2014/101/EU 
der Kommission vom 30. Oktober 2014  
(ABl. EU Nr. L 311 S. 32), und

6.  die Errichtung von Einrichtungen zur Be-
weidung, das Aufstellen von Bienen-
stöcken und die Errichtung von Hochsit-
zen zur Jagd unter Beachtung sonstiger 
Rechtsvorschriften.

(3) Die Naturschutzbehörden können im 
Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit Ei-
gentümern oder Nutzungsberechtigten fest-
legen, dass die Beseitigung eines Lebens-
raumes, der durch rechtmäßige Nutzung 

ZWEITER TEIL

Landschaftsplanung, Eingriffsregelung, 
Kompensation

§ 11

Landschaftsplanung

(1) Die überörtlichen konkretisierten Ziele, 
Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege werden 
unter besonderer Würdigung des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung für den 
Bereich des Landes und, soweit erforder-
lich, für Teile des Landes im Landschaftspro-
gramm zusammengefasst. Inhalte des Land-
schaftsprogramms sind, unbeschadet des 
Abwägungsgebots, als Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung im Landesentwicklungs-
plan festzulegen.

(2) Landschaftspläne nach § 11 des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind als Bestandteile 
der Flächennutzungspläne im Benehmen mit 
den unteren Naturschutzbehörden und, so-
weit Natura 2000-Gebiete oder Naturschutz-
gebiete betroffen sein können, im Benehmen 
mit den oberen Naturschutzbehörden zu er-
stellen. Grünordnungspläne nach § 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes sind als Be-
standteile von Bebauungsplänen aufzuneh-
men. Die strategische Umweltprüfung nach 
den § 33 bis 46 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88), 
der Landschafts- und Grünordnungspläne er-
folgt nach § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuchs.

§ 12

Eingriffe in Natur und Landschaft
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft nach 

§ 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
können insbesondere sein:

1.  die Errichtung oder wesentliche Änderung 
von baulichen Anlagen oder anderen An-
lagen und Einrichtungen im Außenbereich 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der Hessischen 
Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBl.  
S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22. November 2022 (GVBl. S. 571),

2.  die Errichtung oder wesentliche Änderung 
von Straßen, Wegen oder sonstigen Ver-
kehrsflächen im Außenbereich,

3.  die Beseitigung, der Ausbau oder die we-
sentliche Änderung von Gewässern,

4.  die Errichtung oder wesentliche Änderung 
von Freileitungen einschließlich deren 
Masten im Außenbereich,

5.  die Errichtung und der Betrieb eines durch 
eine mechanische Aufstiegshilfe erschlos-
senen Geländes zum Zwecke des Abfah-
rens mit Wintersportgeräten (Skipiste) und 
zugehöriger Einrichtungen sowie deren 
wesentliche Änderung oder Erweiterung,

6.  die Beseitigung oder wesentliche Ände-
rung von landschaftsprägenden Hecken, 
Bäumen, Baumreihen, Alleen, Feldrainen, 
Feldgehölzen und die Verfüllung von Sen-
ken.
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Belange der Landwirtschaft angemessen 
zu berücksichtigen, insbesondere indem bei 
verschiedenen, den Schutzzweck jeweils si-
chernden Maßnahmen diejenige gewählt wird, 
die mit der geringsten Beeinträchtigung der 
landwirtschaftlichen Nutzung verbunden ist.

(5) Kompensationspflichten, die auf unter-
schiedlichen gesetzlichen Verpflichtungen 
beruhen, sind, soweit möglich, auf derselben 
Fläche umzusetzen.

(6) In den Fällen des § 17 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes ist das Benehmen 
mit der oberen Naturschutzbehörde herzu-
stellen, wenn für die Zulassung, Anzeige 
oder Durchführung des Eingriffs eine obere 
oder oberste Landes- oder Bundesbehörde 
zuständig ist, im Übrigen mit der unteren Na-
turschutzbehörde.

(7) Ist für einen Eingriff eine Genehmi-
gung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes erforderlich, so erlischt 
diese, wenn mit dem Eingriff nicht innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt der Bestands-
kraft des Genehmigungsbescheides begon-
nen worden ist oder ein begonnener Eingriff 
länger als drei Jahre unterbrochen wurde. 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind 
zeitgleich mit Fertigstellung des Eingriffsvor-
habens funktionsbereit herzustellen, spätes-
tens jedoch drei Jahre nach Baubeginn des 
Vorhabens. Im Bescheid können abweichen-
de Regelungen getroffen werden.

(8) Ist für einen Eingriff in Natur und Land-
schaft eine Genehmigung nach § 17 Abs. 3 
Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes er-
forderlich, so ist sie nur zu erteilen, wenn ne-
ben den Voraussetzungen nach § 17 Abs. 3 
Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes auch 
§ 35 des Baugesetzbuchs dem Eingriff nicht 
entgegensteht.

§ 14

Umweltverträglichkeitsprüfung bei  
bestimmten Eingriffen

Für folgende Eingriffe ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich:

1.  Abgrabungen zur Gewinnung von Boden-
bestandteilen wie Kies, Sand, Mergel, Ton, 
Lehm oder von Steinen, für die keine berg-
rechtlichen oder immissionsschutzrechtli-
chen Verfahren durchgeführt werden müs-
sen, auf einer zusammenhängenden Fläche

a)  von mehr als 10 Hektar in allen Fällen,

b)  von 10 Hektar oder weniger nach allge-
meiner Vorprüfung des Einzelfalls,

2.  die Aufnahme oder Intensivierung einer land-
wirtschaftlichen Nutzung auf Brachflächen 
oder im Bereich von gesetzlich geschützten 
Biotopen nach § 30 Abs. 2 Satz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder nach § 25  
Abs. 1 auf einer zusammenhängenden Fläche 

a)  von mehr als 5 Hektar in allen Fällen,

b)  von 5 Hektar bis zu 1 Hektar, innerhalb 
von Naturschutzgebieten und Natu-
ra 2000-Gebieten auch weniger, nach 
standortbezogener Vorprüfung des Ein-
zelfalls,

oder zeitweises Unterlassen entstanden und 
aufgrund der Zweckbestimmung der Fläche 
nicht auf Dauer angelegt ist, bei Aufnahme 
einer neuen oder Wiederaufnahme der ehe-
maligen Nutzung nicht als Eingriff gilt (Natur 
auf Zeit).

§ 13

Eingriffsregelung
(1) Maßnahmen dürfen nicht als Aus-

gleich oder Ersatz eines Eingriffs nach  
§13 ff. des Bundesnaturschutzgesetzes ange-
rechnet werden, soweit sie aus öffentlichen Mit-
teln gefördert werden. Außerhalb von Gebie-
ten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach  
§ 7 Abs. 1 Nr. 6 des Bundesnaturschutzge-
setzes erfolgt die Kompensation von Ein-
griffen in Lebensraumtypen oder in die Le-
bensräume von Arten nach Anhang II der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt 
geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des 
Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158  
S. 193), nach der Eingriffsregelung.

(2) Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gilt eine Beein-
trächtigung auch dann als im Naturraum er-
setzt, wenn die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts im Geltungsbereich des-
selben Flächennutzungsplanes, im Landkreis 
oder in angrenzenden Landkreisen oder kreis-
freien Städten in Hessen hergestellt werden.

(3) Eine Ersatzmaßnahme gilt auch dann 
als gleichwertige Herstellung der durch einen 
Eingriff beeinträchtigten Funktion nach § 15 
Abs. 2 Satz 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, wenn

1.  durch sie nach Maßgabe von Bewirtschaf-
tungsplänen Erhaltungsziele von Natura 
2000-Gebieten oder Schutzziele von Natur-
schutzgebieten oder Biotopen gefördert wer-
den oder die Erhaltungszustände von nach 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-
tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 
S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
(ABl. EU Nr. L 158 S. 193) stark gefährdeten 
oder vom Aussterben bedrohten Arten oder 
von Arten, für deren Erhalt in Deutschland 
Hessen nach § 1 Satz 2 eine besondere Ver-
antwortung trägt, verbessert werden,

2.  gesetzlich geschützte Biotope aufgewertet 
oder wiederhergestellt oder

3.  sie von der Ökoagentur nach § 17 durch-
geführt wird.

(4) Kompensationsmaßnahmen sollen 
nur dann auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen durchgeführt werden, wenn sie die 
landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträch-
tigen oder auf einer Fläche durchgeführt wer-
den, die für die landwirtschaftliche Nutzung 
von untergeordneter Bedeutung ist. Satz 1 
findet keine Anwendung, soweit es sich um 
Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten oder 
artenschutzrechtlich erforderliche Maßnah-
men handelt. In Fällen nach Satz 2 sind die 
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me in Anspruch genommen werden, ist eine 
Abschlussbewertung durchzuführen. Als 
Ausgleich oder Ersatz anrechnungsfähig ist 
die Differenz zwischen dem Abschlusswert 
und dem Bestandswert, soweit nicht durch 
Rechtsverordnung nach § 68 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. a anders bestimmt.

(4) Soll eine in ein Ökokonto eingebuchte 
Maßnahme ganz oder teilweise für den Aus-
gleich oder Ersatz eines Eingriffs eingesetzt 
werden, ist für alle am Verfahren beteiligten 
Behörden die Bewertung der Maßnahme 
durch die das Ökokonto führende Natur-
schutzbehörde bindend. Für die Zwecke der 
Eingriffszulassung nach § 17 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes gilt das Benehmen 
zwischen der Zulassungsbehörde oder der 
den Eingriff durchführenden Behörde und der 
Naturschutzbehörde bezüglich der Eignung 
und des anrechnungsfähigen Ausgleichs- 
oder Ersatzwertes dieser Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen als hergestellt. Dies gilt 
entsprechend für die Eignung einer Fläche 
für die Durchführung von Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen. Die Beteiligung der Na-
turschutzbehörde bei der Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen 
zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Na-
tura 2000 bleibt unberührt.

(5) In Anspruch genommene Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen und Flächen sind 
aus dem Ökokonto auszubuchen. Die den 
Eingriff zulassende oder genehmigende Be-
hörde, bei Bebauungsplänen der Träger der 
Bauleitplanung, unterrichtet die das Ökokon-
to führende Naturschutzbehörde über in An-
spruch genommene Maßnahmen nach Ein-
tritt der Bestandskraft des Bescheides oder 
Inkrafttreten des Bebauungsplans.

(6) Vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen sind entsprechend ihrem fest-
gestellten Wert handelbar (Ökopunktehan-
del).

§ 17

Ökoagentur

Die oberste Naturschutzbehörde kann 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach 
§ 68 Satz 1 Nr. 3 Buchst. h eine Agentur zur 
Bevorratung und zum Vertrieb vorlaufender 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder 
hierfür geeigneter Flächen (Ökoagentur) an-
erkennen. Die Ökoagentur kann auch im Auf-
trag Dritter handeln und die Verpflichtungen 
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes mit befreiender Wirkung für 
die Eingriffsverursacherin oder den Eingriffs-
verursacher gegen Entgelt übernehmen.

§ 18

Verbot des Anbaus gentechnisch  
veränderter Pflanzen

Der Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen in Hessen ist verboten.

3.  die dauerhafte Herrichtung oder Verände-
rung eines durch eine mechanische Auf-
stiegshilfe erschlossenen Geländes zum 
Zwecke des Abfahrens mit Wintersportge-
räten (Skipiste).

§ 15

Erhebung und Verwendung der  
Ersatzzahlung

(1) Die nach § 15 Abs. 6 des Bundesna-
turschutzgesetzes festzusetzende Ersatz-
zahlung ist zugunsten des Landes zu erhe-
ben. Wer eine Ersatzzahlung schuldet, hat 
der zuständigen Naturschutzbehörde die zur 
Ermittlung notwendigen Unterlagen und Be-
rechnungen vorzulegen.

(2) Kompensationsdefizite bis zu einem 
Wert von 100 Euro werden nicht geltend ge-
macht.

(3) Die Mittel aus der Ersatzzahlung sind 
in der Regel innerhalb von drei Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Erhebung für die in § 15 
Abs. 6 Satz 7 des Bundesnaturschutzgeset-
zes genannten Zwecke zu verwenden. Fest-
setzung und Verwendung der Ersatzzahlung 
unterliegen der Aufsicht des Landes. Soweit 
die Ersatzzahlung nicht innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist von den Naturschutzbehör-
den verausgabt wird, kann ihre Verwendung 
einer der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Einrichtung oder einer vom Land be-
herrschten Gesellschaft oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts übertragen werden. Wer-
den aus dem Aufkommen der Ersatzzahlun-
gen Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Dritter bezuschusst, ist 
eine Vollfinanzierung zulässig. Dies gilt auch 
für die Deckung von Eigenanteilen bei Anteil-
finanzierung nach Förderprogrammen des 
Bundes oder Landes. Für investive Maßnah-
men, die aus dem Aufkommen von Ersatz-
zahlungen finanziert oder bezuschusst wer-
den, gilt eine Zweckbindung von 30 Jahren.

§ 16

Ökokonto

(1) Vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen können unter den Vorausset-
zungen des § 16 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in ein Ökokonto eingebucht 
werden. Vorlaufende Maßnahmen sind nur 
dann für die Kompensation eines Eingriffs 
anrechnungsfähig, wenn sie zuvor abgenom-
men und in ein Ökokonto eingebucht wurden.

(2) Der ursprüngliche ökologische Wert 
der Fläche vor Durchführung der Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahme ist als Bestandswert 
festzuhalten. Der Wertzuwachs durch die ge-
plante Maßnahme ist unter Berücksichtigung 
des Planungsziels vorläufig als Ausgangs-
wert zu bewerten. Die Antragstellerin oder 
der Antragsteller legt der Naturschutzbehör-
de die zur Einbuchung und Bewertung der 
Maßnahme erforderlichen Unterlagen vor. 
Sie oder er kann jederzeit eine erneute Be-
wertung der Maßnahmen verlangen, sofern 
sich der Wert voraussichtlich erheblich ver-
ändert.

(3) Soll zur Kompensation eines Eingriffs 
eine in ein Ökokonto eingebuchte Maßnah-
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1.  das Betreten von Flächen,

2.  das Befahren von Flächen und Wegen mit 
Fahrzeugen mit und ohne Motorkraft,

3.  das Anleinen von Hunden,

4.  die Benutzung von Sportgeräten und

5.  den Schutz landwirtschaftlicher genutzter 
Flächen vor Beeinträchtigung.

VIERTER TEIL

Schutz bestimmter Teile von  
Natur und Landschaft

§ 20

Vorrang freiwilliger Maßnahmen

Über § 3 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes hinaus ist bei allen Maßnahmen, die 
dem Schutz bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft dienen, vertraglichen Vereinbarun-
gen oder auf Grundlage eines Förderbescheids 
durchgeführter Maßnahmen der Vorrang vor 
ordnungsrechtlichen Maßnahmen zu geben, 
soweit der beabsichtigte Zweck auf diese 
Weise mit angemessenem Aufwand erreicht 
werden kann oder die Art der Maßnahme dem 
nicht entgegensteht. Vorbehaltlich einer da-
von abweichenden freiwilligen Regelung kann 
die oder der Nutzungsberechtigte nach Ablauf 
der Laufzeit die betroffenen Grundstücke nach 
den Maßgaben des § 14 Abs. 3 Nr. 1 und § 30  
Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes wie 
vor Beginn der Maßnahme nutzen.

§ 21

Erklärung zum geschützten Teil von  
Natur und Landschaft

(1) Die Erklärung von Naturschutzgebie-
ten, Nationalparken, Natura 2000-Gebieten, 
Biosphärenregionen, Landschaftsschutzge-
bieten, Naturdenkmälern und geschützten 
Landschaftsbestandteilen im Außenbereich 
nach den §§ 23 bis 26, 28, 29 oder 35 des 
Bundesnaturschutzgesetzes erfolgt durch 
Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung 
kann mehrere Schutzgegenstände umfassen.

(2) Gebiete nach § 24 Abs. 4 des Bun-
desnaturschutzgesetzes können nur durch 
Gesetz unter Beachtung von § 22 Abs. 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes als Nationales 
Naturmonument festgesetzt werden.

(3) Die Erklärung zur Biosphärenregion 
nach § 25 des Bundesnaturschutzgeset-
zes darf erst nach Anerkennung durch die 
Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur erfolgen. 
Biosphärenregionen können auch als Bio-
sphärenreservate bezeichnet werden.

(4) Gebiete, die zu Naturparken bestimmt 
werden sollen, müssen die Anforderungen 
nach § 27 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des Bundesna-
turschutzgesetzes erfüllen und abweichend 
von § 27 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 6 des Bun-
desnaturschutzgesetzes,

1.  mindestens 30 000 Hektar groß sein, wo-
bei der Anteil unzerschnittener, verkehrsar-
mer Räume über 2 500 Hektar mindestens  
30 Prozent der Fläche ausmachen soll, 
sowie

DRITTER TEIL

Erholung in der freien Natur

§ 19

Verhalten in Natur und Landschaft,  
Naturerlebnisräume

(1) Alle Menschen haben das Recht auf 
Naturerlebnis und auf Erholung in der freien 
Landschaft. Das Recht auf Naturerlebnis und 
das Recht auf Erholung in der freien Land-
schaft finden ihre Schranken in den allge-
meinen Gesetzen, den Interessen der All-
gemeinheit und in den Rechten Dritter. Bei 
der Ausübung dieser Rechte sind alle ver-
pflichtet, pfleglich mit Natur und Landschaft 
umzugehen und Rücksicht insbesondere auf 
die wild lebenden Tiere und Pflanzen, die Be-
lange der Grundstückseigentümer und Nut-
zungsberechtigten sowie anderer Erholungs-
suchender zu nehmen.

(2) In der freien Landschaft dürfen Gegen-
stände außerhalb der dafür vorgesehenen 
Einrichtungen nicht zurückgelassen werden. 
Abfallrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

(3) Die obere Naturschutzbehörde kann in 
Natura 2000-Gebieten durch Rechtsverord-
nung oder Allgemeinverfügung die in Abs. 1 
genannten Rechte beschränken, sofern und 
soweit dies zur Erreichung der Erhaltungs-
ziele zwingend erforderlich ist. Dies kann auf 
Antrag der Eigentümer oder der Nutzungs-
berechtigten erfolgen. Die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten sind vor Erlass einer 
Rechtsverordnung oder Allgemeinverfügung 
zu informieren.

(4) Die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister kann auf Antrag eines 
Trägers begrenzte Landschaftsteile, die sich 
wegen

1.  der vorhandenen oder entwicklungsfähi-
gen natürlichen Strukturen,

2.  der Nähe zu Naturschutzgebieten oder 
sonst bedeutsamen Flächen für den Na-
turschutz oder

3.  der Nähe zu Gemeinde- oder Informa-
tionszentren

eignen, im Einvernehmen mit den Eigentü-
mern oder Nutzungsberechtigten durch Er-
klärung als Naturerlebnisräume festsetzen. 
Naturerlebnisräume sollen es den Besuche-
rinnen und Besuchern ermöglichen, Natur, 
Naturzusammenhänge und den unmittelba-
ren Einfluss des Menschen auf die Natur zu 
erfahren. Als Träger kommen vor allem Ge-
meinden und sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts in Betracht.

(5) Gemeinden können durch Satzung die 
in Abs. 1 genannten Rechte konkretisieren 
und beschränken, soweit hierfür ein öffentli-
ches Interesse besteht oder schutzwürdige 
Interessen der Grundeigentümer oder Päch-
ter gewahrt werden müssen. § 59 des Bun-
desnaturschutzgesetzes bleibt unberührt. Es 
können insbesondere Bestimmungen getrof-
fen werden über
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regungen oder Bedenken zur Unterschutz-
stellung schriftlich oder elektronisch vor und 
begründet diese, so hat die zuständige Na-
turschutzbehörde der Person vor dem Erlass 
der Rechtsverordnung ihre diesbezügliche 
Entscheidung mitzuteilen und diese zu be-
gründen.

(4) Die Beteiligung nach Abs. 1 kann 
gleichzeitig mit dem Verfahren nach Abs. 2 
und 3 durchgeführt werden.

(5) Abweichend von § 22 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes sind in geplan-
ten Naturschutzgebieten ab der Bekannt-
machung der Auslegung nach § 22 Abs. 2  
Satz 2 bis zum Inkrafttreten der Schutzver-
ordnung, längstens ein Jahr lang, alle Ver-
änderungen verboten, die geeignet sein 
können, den dargestellten Schutzzweck 
nachhaltig zu beeinträchtigen, soweit nicht 
in Rechtsverordnungen oder Einzelanord-
nungen der verfahrensführenden Behörde 
abweichende Regelungen getroffen werden. 
Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung aus-
geübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt un-
berührt. In der Bekanntmachung ist auf diese 
Wirkung hinzuweisen. § 23 bleibt unberührt.

(6) Von der Anwendung der Abs. 1 bis 4 
kann ganz oder in Teilen abgesehen werden, 
wenn

1.  eine bestehende Rechtsverordnung nur 
unwesentlich geändert oder an geltendes 
Recht angepasst werden soll oder nach 
Durchführung des Verfahrens nach Abs. 1 
bis 4 der Entwurf einer Rechtsverordnung 
geändert werden soll,

2.  es sich um ein Gebiet oder Objekt handelt, 
das sich im Eigentum des Landes befindet 
oder zu Zwecken des Naturschutzes er-
worben oder bereitgestellt worden ist,

3.  in einer bestehenden Rechtsverordnung 
nur die Erhaltungsziele für ein Gebiet fort-
geschrieben werden sollen oder

4.  ein mit mehreren Gebieten in einer Verord-
nung rechtlich festgesetztes Gebiet mit un-
veränderter Gebietsabgrenzung und ohne 
wesentliche Änderung der Gebots- und 
Verbotsbestimmungen neu ausgewiesen 
wird.

§ 23

Einstweilige Sicherstellung

(1) Die einstweilige Sicherstellung nach 
§ 22 Abs. 3 Satz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes erfolgt durch die jeweils nach § 44 
zuständige Naturschutzbehörde.

(2) Die einstweilige Sicherstellung ergeht 
in den nach § 44 Abs. 1, 2, 4 und 5 bestimm-
ten Fällen als Rechtsverordnung. Die Anord-
nung der einstweiligen Sicherstellung muss 
Bestimmungen enthalten über

1.  den räumlichen Geltungsbereich,

2.  den Zweck der beabsichtigten Unter-
schutzstellung und das Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach § 22 Abs. 3 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

3.  die während der Sicherstellung unzulässi-
gen Veränderungen und sonstigen Hand-
lungen,

2.  zu mindestens 40 Prozent ihrer Fläche aus 
Landschaftsschutzgebieten, Naturschutz-
gebieten, Natura 2000-Gebieten oder 
Wäldern mit Erholungsfunktion bestehen 
und sich aufgrund ihrer Lage und land-
schaftlichen Gegebenheiten für die Erho-
lung und nach Maßgabe von Regionalent-
wicklungskonzepten für eine nachhaltige 
Entwicklung, die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, den sanften Tourismus und 
zur Förderung des Naturerlebnisses der 
Bevölkerung eignen.

(5) Die Erklärung von geschützten Land-
schaftsbestandteilen nach § 29 des Bun-
desnaturschutzgesetzes innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile erfolgt 
durch Satzung. Der Schutz kann sich auf den 
Baumbestand des gesamten Gemeindege-
biets oder von Teilen des Gemeindegebiets 
erstrecken (Baumschutzsatzung).

(6) Abweichend von § 6a Abs. 1 Satz 4 
des Verkündungsgesetzes vom 2. November 
1971 (GVBl. I S. 258), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 
S. 992), sind bei Rechtsverordnungen die 
Abgrenzungskarten bei der unteren Natur-
schutzbehörde bereitzuhalten. Zur Vermei-
dung ungebührlicher Erschwernisse können 
sie bei weiteren Behörden bereitgehalten 
werden.

§ 22

Verfahren der Unterschutzstellung

(1) Der Entwurf einer Rechtsverordnung 
ist mit Karten, aus denen sich die Grenzen 
des Schutzgebiets ergeben, den Trägern 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenberei-
che durch die Rechtsverordnung berührt 
werden, zur Stellungnahme zuzuleiten. Die 
zuständige Naturschutzbehörde kann diese 
Unterlagen auch elektronisch zur Verfügung 
stellen oder Datenträger zuleiten. Ferner 
kann die Zuleitung durch die Bereitstellung 
der Unterlagen in unveränderlicher digitaler 
Form auf der Internetseite der erlassenden 
Behörde nach vorangegangener schriftlicher 
oder elektronischer Mitteilung hierzu ersetzt 
werden. Die zuständige Naturschutzbehörde 
räumt den Trägern öffentlicher Belange für 
die Stellungnahme eine Frist von vier Wochen 
ein. Weitergehende Rechte, die sich aus dem 
Beteiligungsgesetz vom 23. Dezember 1999 
(GVBl. I 2000, 2, 5), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I  
S. 786), ergeben, bleiben unberührt.

(2) Der Entwurf einer Rechtsverordnung 
nach Abs. 1 Satz 1 ist mit Karten für die Dau-
er eines Monats öffentlich bei den unteren 
Naturschutzbehörden auszulegen oder auf 
der Internetseite der Behörde in unveränder-
licher digitaler Form bereitzustellen. Ort und 
Dauer der Auslegung sind ortsüblich durch 
die erlassende Naturschutzbehörde mit dem 
Hinweis bekannt zu machen, dass Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungs-
frist schriftlich oder elektronisch vorgebracht 
werden können. Die Unterlagen können bei 
weiteren Behörden bereitgehalten werden.

(3) Trägt eine Person, die in eigenen 
Rechten betroffen sein kann, im Rahmen 
des Verfahrens zur Unterschutzstellung An-
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ein Gebiet des europäischen Netzes Natura 
2000 zum Schutz von Arten oder Biotopen 
dargestellt sind.

(4) Die Entscheidung über eine Ausnah-
me nach § 30 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes wird durch eine nach anderen 
Vorschriften erforderliche behördliche Ge-
nehmigung ersetzt, soweit diese Entschei-
dung im Einvernehmen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde getroffen wurde.

§ 26

Bewirtschaftungspläne

(1) In naturschutzfachlichen Bewirtschaf-
tungsplänen werden alle Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 
dargestellt, die insbesondere

1.  zur Erreichung der Schutzzwecke von Na-
turschutzgebieten oder

2.  zur flächenbezogenen Umsetzung weiterer 
gesetzlicher Vorgaben des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erforderlich sind.
(2) Werden hinsichtlich einer Fläche meh-

rere Zielsetzungen nach Abs. 1 verfolgt, so 
sollen diese in einem Bewirtschaftungsplan 
zusammengefasst dargestellt werden.

(3) Die Bewirtschaftungspläne werden 
von der zuständigen Naturschutzbehörde 
aufgestellt und umgesetzt.

(4) Bewirtschaftungspläne sind unter Be-
teiligung der Betroffenen, des Hessischen 
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie, der Naturschutzvereinigungen, 
die nach § 29 des Bundesnaturschutzgeset-
zes in der bis zum 3. April 2005 geltenden 
Fassung anerkannt wurden und der Umwelt- 
und Naturschutzvereinigungen, die nach § 3 
Abs. 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz an-
erkannt wurden und deren Anerkennung sich 
auf das ganze Bundesland Hessen bezieht, 
aufzustellen. Die Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten sollen über die Aufstellung und 
die wesentlichen Inhalte der Bewirtschaf-
tungspläne informiert werden. Die Informati-
on kann auch durch öffentliche Bekanntgabe 
erfolgen.

(5) Maßnahmen aufgrund eines Bewirt-
schaftungsplanes gelten als zulässig nach 
§ 39 Abs. 5 Satz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes.

§ 27

Schutz von Mooren

(1) Ziele des Moorschutzes sind Erhalt 
und Entwicklung der Leistungsfähigkeit. Be-
wirtschaftungspläne sind auf diese Ziele hin 
abzustimmen. Als zielführend gelten insbe-
sondere Maßnahmen, die dem Wasserrück-
halt dienen und solche, die eine moortypi-
sche, torfmoosreiche Vegetation begünstigen 
und Maßnahmen, die als Lebensstätten ge-
fährdeter Tiere und Pflanzen, dem Wasser-
kreislauf und als Kohlenstoffsenke dienen.

(2) Die obere Naturschutzbehörde entwi-
ckelt die Bewirtschaftungspläne für Moore, 
die als Lebensräume des besonderen Schut-
zes bedürfen. Ziel der Bewirtschaftungspläne 
soll die Renaturierung von Mooren sein.

4.  die Dauer der Sicherstellung und

5.  einen Hinweis auf die Möglichkeit der Ver-
längerung.

(3) Will die untere Naturschutzbehörde 
eine einstweilige Sicherstellung vornehmen, 
so hat sie dies der oberen Naturschutzbe-
hörde anzuzeigen. Die obere Naturschutzbe-
hörde kann der einstweiligen Sicherstellung 
innerhalb von zwei Wochen widersprechen, 
wenn vorrangige Vorhaben von überregiona-
ler Bedeutung gefährdet werden, rechtliche 
Gründe entgegenstehen oder allgemeine 
Weisungen nicht befolgt wurden.

§ 24

Naturschutzgebiet – Umgebungsschutz, 
Mahdtermin und Bewirtschaftungszeitraum

(1) Die obere Naturschutzbehörde kann 
im Einzelfall Handlungen im unmittelbaren 
räumlichen Umfeld eines Naturschutzgebie-
tes nach § 23 Abs. 2 Satz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes untersagen, soweit diese 
Handlungen den Schutzzweck des Gebietes 
erheblich oder nachhaltig gefährden. Die An-
ordnung ist zu begründen. Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte der betroffenen Flä-
chen sollen angehört werden, soweit nicht 
Gefahr im Verzug ist.

(2) Soweit auf Grund der örtlichen Wit-
terungsverhältnisse voraussichtlich in einer 
größeren Zahl von Fällen die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Befreiung nach 
§ 67 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes gegeben wären, kann die obere 
Naturschutzbehörde durch Allgemeinverfü-
gung einen anderen als den in bestehenden 
Schutzgebietsverordnungen festgelegten 
Mahd- und Bearbeitungszeitraum für Grün-
land festsetzen.

§ 25

Gesetzlich geschützte Biotope

(1) Gesetzlich geschützte Biotope nach  
§ 30 Abs. 2 Satz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind auch

1.  Alleen und einseitige Baumreihen an Stra-
ßenrändern,

2.  Streuobstwiesen,

3.  magere Flachland-Mähwiesen und Berg-
Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG, Steinriegel und Trockenmau-
ern,

4.  Dolinen und Erdfälle.

(2) Die Aufgabe der wirtschaftlichen 
Nutzung begründet keine Pflegepflicht des 
Eigentümers. Das Land Hessen steht in be-
sonderer Verantwortung für die Erhaltung 
der gesetzlich geschützten Biotope, die sie 
durch Förderung wahrnimmt. Satz 1 steht der 
Durchführung von das Biotop erhaltenden 
Maßnahmen durch Dritte oder der Festset-
zung dieser Maßnahmen als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme nicht entgegen.

(3) Abweichend von §§ 15 und 30 Abs. 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes ist es zuläs-
sig, Maßnahmen durchzuführen, die in einem 
naturschutzbehördlichen Bewirtschaftungs-
plan für ein nationales Schutzgebiet oder für 
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Satz 1 ist Bestandteil des Landschaftspro-
gramms nach § 11 Abs. 1 Satz 1. Sie ist im 
Landesentwicklungsplan nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 
des Hessischen Landesplanungsgesetzes 
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 590), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 318), und im Regionalplan nach  
§ 5 Abs. 4 Nr. 4 des Hessischen Landespla-
nungsgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass der 
Biotopverbund in seiner flächenmäßigen 
Ausprägung so beschaffen ist, dass er die 
in Abs. 1 und § 21 des Bundesnaturschutz-
gesetzes genannten Funktionen dauerhaft 
erfüllen kann. Der Biotopverbund muss so 
ausgestaltet sein, dass auf der Ebene der 
Landkreise in allen Naturräumen ein Anteil 
von bis zu 15 Prozent der Fläche des Offen-
landes erreicht wird.

(3) Innerhalb des Biotopverbundes sol-
len auf Flächen im Eigentum des Landes 
oder auf dem Land zu diesem Zweck durch 
vertragliche Vereinbarung dauerhaft über-
lassenen Flächen Wildnisgebiete entwickelt 
werden. Wildnisgebiete sind große, un-
zerschnittene Gebiete, die von natürlichen 
Prozessen beherrscht werden und in denen 
sich die Natur weitgehend unbeeinflusst von 
menschlichen Nutzungen entwickeln kann. 
Die Erklärung zum Wildnisgebiet und deren 
Aufhebung erfolgt durch die für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständige Ministerin 
oder den hierfür zuständigen Minister durch 
Erlass.

§ 31

Schutz des europäischen Naturerbes   
(Netz Natura 2000)  

Bewirtschaftungsplanung und Überwachung

(1) Maßnahmen, die nach den Ermitt-
lungen der oberen Naturschutzbehörde zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der Natura 
2000-Gebiete erforderlich sind, werden in 
einem Bewirtschaftungsplan dargestellt.

(2) Die Bewirtschaftungspläne für Natura 
2000-Gebiete

1.  konkretisieren die in der Rechtsverordnung 
zu ihrer Ausweisung festgelegten Erhal-
tungsziele, um den günstigen Erhaltungs-
zustand der Schutzgüter zu erreichen, und

2.  beschreiben Maßnahmen, die zur Wah-
rung oder Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes nötig sind.

(3) Im Bewirtschaftungsplan ist eine an-
gemessene Frist für die Durchführung der 
Maßnahmen festzulegen, die zum Erreichen 
eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Schutzgüter erforderlich sind.

(4) Der Bewirtschaftungsplan kann nach-
richtlich weitergehende Maßnahmen be-
schreiben, die der Weiterentwicklung des 
Gebiets dienen.

(5) Die obere Naturschutzbehörde be-
stimmt nach Anhörung des Hessischen Lan-
desamts für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie die fachlichen Anforderungen, die bei 
der Aufstellung eines Bewirtschaftungsplans 
zu beachten sind. Dabei ist der Beitrag zu 
beachten, den die im Gebiet vorkommenden 

§ 28

Entwicklung naturnaher Flussauen

Die obere Naturschutzbehörde erstellt Be-
wirtschaftungspläne für die als Landschafts-
schutzgebiete ausgewiesenen hessischen 
Auenverbünde und die als Naturschutzgebiet 
geschützten Rheinaltarme mit dem Ziel, in 
diesen Gebieten in enger Kooperation mit 
der Land-, Forst-, Fischerei- und Wasserwirt-
schaft den Landschaftswasserhaushalt zu 
verbessern und mehr natürliche Dynamik ein-
schließlich temporärer Überschwemmung, 
Wasserrückhaltung und Wiedervernässung 
zu erzielen sowie die natürliche Entwicklung 
von Auwald zu fördern. Die Bewirtschaftungs-
pläne dürfen nur geringfügige Auswirkungen 
auf den Hochwasserschutz haben.

§ 29

Gebiete für die natürliche Waldentwicklung 
(Naturwald)

(1) Die für die Bewirtschaftung des Staats-
walds zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister kann Teile des Staats-
waldes bestimmen, in denen sich der Wald 
und seine Lebensgemeinschaften dauerhaft 
natürlich von forstlicher Nutzung unberührt 
entwickeln können (Naturwald). Eine weiter-
gehende Unterschutzstellung der Flächen 
kann nach den Regelungen dieses Gesetzes 
erfolgen.

(2) Die Abgrenzung der Gebiete für 
die natürliche Waldentwicklung ist in das  
NATUREG nach § 52 Abs. 2 zu übernehmen.

(3) Das Betreten von Gebieten für die 
natürliche Waldentwicklung, auch auf öf-
fentlichen Wegen, erfolgt unbeschadet der 
eigentumsrechtlichen Zuordnung nach Maß-
gabe des § 14 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Bun-
deswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I  
S. 1037), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), und § 60 
des Bundesnaturschutzgesetzes auf eigene 
Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypi-
sche Gefahren und solche, die sich aus der 
natürlichen Entwicklung des Waldes typi-
scherweise ergeben.

§ 30

Biotopverbund, Biotopvernetzung,  
Wildnisgebiete

(1) Das Land schafft ein Netz räumlich 
oder funktional verbundener Biotope (Bio-
topverbund). Über die Zwecke des § 21 des 
Bundesnaturschutzgesetzes hinaus dient er 
in besonderer Weise der Aufrechterhaltung 
ökologischer Wechselbeziehungen unter 
den Bedingungen des Klimawandels. Die 
Bestandteile des Biotopverbundes sind über 
die in § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes 
genannten Flächen hinaus auch die Gebiete 
für die natürliche Waldentwicklung nach § 29 
sowie die nach diesem Gesetz geschützten 
Biotope nach § 25. Neben den in § 21 Abs. 5 
und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
nannten Verbindungselementen können 
Waldränder und die als Landschaftsschutz-
gebiete ausgewiesenen Auenverbünde als 
Verbindungselemente einbezogen wer-
den. Die Planung des Biotopverbunds nach  
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Soweit erforderlich, nimmt die obere Natur-
schutzbehörde eine Anpassung oder Neu-
aufstellung des Bewirtschaftungsplanes auf 
der Grundlage der im Rahmen der Überwa-
chung gewonnenen Erkenntnisse vor.

(10) Die obere Naturschutzbehörde kann 
die untere Forstbehörde mit der Umsetzung 
der Maßnahmen nach Abs. 9 beauftragen.

(11) Die Verpflichtungen des Verursa-
chers nach dem Umweltschadensgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
5. März 2021 (BGBl. I S. 346) und nach § 19 
Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes blei-
ben hiervon unberührt.

§ 32

Schutz des europäischen Naturerbes  
(Netz Natura 2000)  

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung

Die Prüfung der Verträglichkeit von Pro-
jekten nach § 34 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist unselbstständiger Teil des jeweili-
gen Verwaltungs- oder Planungsverfahrens, 
außer in den Fällen des § 34 Abs. 6 Satz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Die erfor-
derlichen Entscheidungen werden von der 
zuständigen Behörde im Benehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde getroffen, wenn 
für die Planung oder Verwaltungsentschei-
dung eine obere oder oberste Bundes- oder 
Landesbehörde zuständig ist, im Übrigen 
im Benehmen mit der unteren Naturschutz-
behörde. Hält eine zu beteiligende untere 
Naturschutzbehörde eine erhebliche Be-
einträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
durch das Projekt oder den Plan, auch im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten und 
Plänen, für nicht ausgeschlossen, so ist ab-
weichend von Satz 2 das Benehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde herzustellen.

FÜNFTER TEIL

Schutz der wildlebenden Tier- und  
Pflanzenarten und ihrer Lebensstätten

§ 33

Artenhilfsprogramme

Das Hessische Landesamt für Natur, Um-
welt und Geologie erstellt Artenhilfsprogram-
me nach § 38 Abs. 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes, in denen auf der Grundlage von 
Verbreitung und Bestandsentwicklung sowie 
einer umfassenden Ursachenermittlung Ziele 
und Maßnahmen zur Verbesserung des Er-
haltungszustandes wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten inhaltlich beschrieben und 
räumlich zugeordnet werden. Sie sind, so-
weit Schutzgebiete betroffen sind, von der 
nach § 44 für die Ausweisung zuständigen 
Naturschutzbehörde umzusetzen; in sons-
tigen Fällen von der nach § 43 zuständigen 
Naturschutzbehörde.

Schutzgüter zur Erreichung des übergeord-
neten Ziels der Richtlinie 92/43/EWG und der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (ABl. L 20 S. 7), zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) 2019/1010 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom  
5. Juni 2019 (ABl. L 170 S. 115), zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes leisten.

(6) Für die Aufstellung und Durchführung 
der Bewirtschaftungspläne für Gebiete, die 
überwiegend aus Wald bestehen, ist die un-
tere Forstbehörde unter Aufsicht der oberen 
Naturschutzbehörde zuständig. Für die übri-
gen Gebiete ist die Landrätin oder der Land-
rat in Wahrnehmung der Aufgaben Landwirt-
schaft und Landschaftspflege nach § 1 Abs. 1 
des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben 
in den Bereichen der Landwirtschaft, der 
Landschaftspflege, der Dorf- und Regional-
entwicklung und des ländlichen Tourismus 
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229, 233), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. De-
zember 2015 (GVBl. S. 635), unter Aufsicht 
der oberen Naturschutzbehörde zuständig. 
Die obere Naturschutzbehörde entscheidet 
in Zweifelsfällen über die Zuständigkeit. Auf 
der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen 
können abweichend von den Sätzen 1 und 
2 Dritte mit der Erstellung eines Bewirtschaf-
tungsplans von der oberen Naturschutzbe-
hörde beauftragt werden.

(7) Bewirtschaftungspläne sind unter Be-
teiligung der kommunalen Planungsträger 
und der in § 26 Abs. 4 genannten Natur-
schutzvereinigungen aufzustellen. Die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten sollen über 
die Aufstellung und die wesentlichen Inhalte 
informiert werden. Die Information kann auch 
durch öffentliche Bekanntgabe erfolgen. Die 
Bewirtschaftungspläne werden von den obe-
ren Naturschutzbehörden in Kraft gesetzt 
und unter Angabe von Flurstücken oder Ko-
ordinaten veröffentlicht.

(8) Die obere Naturschutzbehörde über-
wacht die Entwicklung der Natura 2000-Ge-
biete und die Umsetzung der im Bewirtschaf-
tungsplan zur Erhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustandes festgelegten Maßnah-
men.

(9) Wird im Rahmen der Überwachung 
festgestellt, dass zu besorgen ist, dass der 
günstige Erhaltungszustand durch die bishe-
rigen Maßnahmen nicht erreicht wird, muss 
die obere Naturschutzbehörde unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um

1.  Veränderungen und Störungen, die zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung eines 
Natura 2000-Gebietes nach § 33 Abs. 1 
Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
führen können, zu unterbinden oder zu be-
seitigen und

2.  die Entwicklung eines günstigen Erhal-
tungszustandes zu gewährleisten.

Für die Umsetzung der Maßnahmen gelten 
die §§ 20 und 62. 
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(5) In der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr ist es 
verboten, die Fassaden baulicher Anlagen 
der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit 
die Beleuchtung nicht aus Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit erforderlich oder durch 
oder aufgrund einer Rechtsvorschrift vorge-
schrieben ist oder es sich um kirchliche Bau-
ten oder bauliche Anlagen, die im Denkmal-
verzeichnis als Kulturdenkmal erfasst sind, 
handelt.

(6) Gemeinden können tageszeitliche und 
jahreszeitliche Ausnahmen von Abs. 1 und 4 
zulassen für Gaststätten und zulässigerwei-
se errichtete Gewerbebetriebe, soweit dafür 
in Abwägung mit dem Gebot der Immissions-
vermeidung ein erhebliches Bedürfnis be-
steht.

(7) Die Gemeinden können für das Ge-
meindegebiet oder Teile davon die Begren-
zung der schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Licht mittels Satzung regeln. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 des Baugesetzbuchs bleibt unberührt.

(8) Unmittelbar an den Straßenkörper an-
grenzende Begleitflächen im Außenbereich 
sollen als artenreiche, extensiv gepflegte 
Gras-, Kraut- oder Gehölzbereiche bewirt-
schaftet werden, soweit die Sicherstellung 
der Verkehrssicherheit oder die Bekämpfung 
invasiver oder giftiger Pflanzen dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Im Rahmen von Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten des Landes 
sollen Fassaden und geeignete Dachflächen 
insektenfreundlich begrünt werden. Entspre-
chend soll bei der Pflege und Umgestaltung 
von Freiflächen im Eigentum des Landes auf 
eine insekten- und vogelfreundliche Bepflan-
zung geachtet werden.

(9) Es ist darauf hinzuwirken, dass Grund-
stücksfreiflächen im bebauten Innenbereich 
insektenfreundlich gestaltet und vorwiegend 
begrünt werden. Schotterungen zur Gestal-
tung von privaten Gärten sind grundsätzlich 
keine zulässige Verwendung nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 der Hessischen Bauordnung.

§ 36

Besonderer Horstschutz

(1) Unbeschadet weiterer Rechtsvor-
schriften ist es in der Zeit vom 1. Dezember 
bis 30. September verboten, Horstbäume 
von Schwarzstörchen und Rotmilanen zu  
besteigen oder diese in einem Umkreis von 
300 Metern in ihrer Funktion als Fortpflan-
zungs-, Brut-, Aufzucht- und Ruhestätten 
durch Aufsuchen, Filmen, Fotografieren, den 
Einsatz von Drohnen oder vergleichbare stö-
rende Handlungen zu gefährden.

(2) Zum Schutz der Horststandorte von 
Schwarzstörchen ist es darüber hinaus ver-
boten,

1.  im Umkreis von 100 Metern um den Horst-
standort Bestockungen abzutreiben oder 
den Charakter des Gebietes auf sonstige 
Weise zu verändern,

2.  in der Zeit vom 1. Februar bis zum  
31. August im Umkreis von 300 Metern 
um den Horststandort forstwirtschaftliche 
Arbeiten durchzuführen, die Jagd aus-
zuüben, mit Ausnahme der Nachsuche, 
oder jagdliche Einrichtungen zu errichten.

§ 34

Fördergebiete Artenschutz

Die oberen Naturschutzbehörden können 
durch Rechtsverordnung Artenschutz-För-
dergebiete festsetzen, in denen im Wege 
vertraglicher Vereinbarungen, durch eine 
verstärkte Förderung, die Zusammenfassung 
verschiedener Instrumente des freiwilligen 
Naturschutzes und eine intensive Beratung 
der Erhaltungszustand einer Art in besonde-
rem Maße gefördert werden kann, um das 
Erlöschen ihres Bestandes zu verhindern. 
Reicht das Artenschutz-Fördergebiet über 
den Zuständigkeitsbereich einer oberen Na-
turschutzbehörde hinaus, so ist die obere Na-
turschutzbehörde zuständig, in deren Bezirk 
der überwiegende Teil des Artenschutz-För-
dergebiets oder des Artenvorkommens liegt. 
Die oberste Naturschutzbehörde entscheidet 
in Zweifelsfällen über die Zuständigkeit.

§ 35

Schutz von lichtempfindlichen Tier- und 
Pflanzenarten sowie Insekten

(1) Zum Schutz nachtaktiver Tierarten, 
insbesondere von Insekten, soll jede Form 
der vermeidbaren Beleuchtung durch künst-
liches Licht vermieden werden. Als vermeid-
bar gilt dabei in der Regel jede Beleuchtung, 
die 

1.  im Außenbereich nach § 35 des Bauge-
setzbuches liegt und für die kein erkenn-
barer Beleuchtungszweck vorhanden ist 
bzw. die Beleuchtung deutlich über das er-
forderliche Maß hinausgeht oder

2.  das Licht auf Grund des Zwecks oder der 
Beschaffenheit der Lichtanlage außerhalb 
der Bereiche, für die es bestimmt ist, lenkt, 
insbesondere, wenn es im montierten Zu-
stand über die Nutzfläche und die Höhe 
des Horizonts strahlt und dadurch eine 
Fernwirkung und Aufhellung der direkten 
Umgebung verursacht.

Betriebe der gartenbaulichen Erzeugung sind 
von Satz 1 ausgenommen. Die Vorschriften 
des § 41a des Bundesnaturschutzgesetzes 
zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor 
nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtun-
gen bleiben unberührt.

(2) Zum Schutz nachtaktiver Tierarten, 
insbesondere von Insekten, sind Beleuch-
tungsanlagen an öffentlichen Straßen, We-
gen und Plätzen im Fall einer grundlegen-
den Erneuerung so zu gestalten, dass durch 
die spektrale Zusammensetzung des Lichts 
(Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst gerin-
ge Anlockwirkung entfaltet wird, soweit die 
Anforderungen an die Verkehrssicherheit 
eingehalten sind, Gründe der öffentlichen 
Sicherheit nicht entgegenstehen oder durch 
oder aufgrund von Rechtsvorschriften nichts 
anderes vorgeschrieben ist.

(3) Himmelsstrahler und Einrichtungen 
mit ähnlicher Wirkung sind unzulässig.

(4) Im Außenbereich nach § 35 des Bau-
gesetzbuchs sind beleuchtete oder lichtemit-
tierende Werbeanlagen und Wegweiser in 
der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr abzuschalten.
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(3) Zum Schutz von rastenden oder über-
winternden Vogelarten kann die obere Na-
turschutzbehörde vorübergehend Wege für 
die Allgemeinheit sperren. Die obere Natur-
schutzbehörde kann durch Allgemeinverfü-
gung Gebiete festlegen, in denen Beeinträch-
tigungen durch überwinternde Vogelarten zu 
dulden sind. Den Nutzungsberechtigten ist in 
diesen Fällen eine angemessene Entschädi-
gung in entsprechender Anwendung des § 68 
des Bundesnaturschutzgesetzes zu leisten.

§ 39

Management wild lebender Tierarten

(1) Für streng geschützte Wirbeltierarten, 
bei denen Einzeltiere wiederholt Sachschä-
den verursachen oder mit deren Auftreten die 
Befürchtung verbunden ist, dass Einzeltiere 
Sachschäden verursachen, erstellt das Hes-
sische Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie Managementpläne.

(2) Die Managementpläne beinhalten 
Angaben zum Monitoring der jeweiligen Art, 
zur Vermeidung von Schäden und zur staat-
lichen Beratung und zur Förderung von Prä-
ventionsmaßnahmen.

(3) Der Managementplan soll vorsehen, 
unter welchen Voraussetzungen und in 
welcher Höhe den Betroffenen für von Ein-
zeltieren verursachte Sachschäden nach 
Maßgabe des Landeshaushalts ein Scha-
densausgleich gezahlt wird.

§ 40

Vorübergehende Entnahme von Tieren, 
Natur auf Zeit

(1) Nach § 45 Abs. 7 Satz 4 in Verbindung 
mit Satz 1 Nr. 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist es zulässig, häufig vorkommende, 
nicht dem Jagd- oder Fischereirecht unter-
liegende wildlebende Tiere zu Bildungs-, For-
schungs- oder Lehrzwecken der Natur kurz-
zeitig in geringer Anzahl zu entnehmen.

(2) Um den Zustand von Biotopen und 
Arten insgesamt zu verbessern, kann nach  
§ 45 Abs. 7 Nr. 4 des Bundesnaturschutzge-
setzes auf Flächen, die für die gewerbliche, 
verkehrliche oder bauliche Nutzung zugelas-
sen sind, von der oberen Naturschutzbehörde 
die ungelenkte Sukzession sowie aktiv ange-
legte Habitate wie temporäre Gewässer oder 
Steinhaufen für einen Zeitraum von mindes-
tens einem Jahr und in der Regel nicht mehr 
als zehn Jahren, verbunden mit dem Recht, 
die zugelassene Nutzung nach Ablauf der 
Frist unter Ausnahme von den Zugriffs- und 
Besitzverboten nach § 44 Abs. 1 und 2 Bun-
desnaturschutzgesetz wieder aufzunehmen, 
zugelassen werden. Eine Ausnahme nach 
Satz 1 von den Zugriffs- und Besitzverboten 
nach § 44 Abs. 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ergeht nur auf Antrag der zur 
Nutzung berechtigten Personen. Das Recht, 
eine ungelenkte Sukzession ohne Ausnahme 
von den Zugriffs- und Besitzverboten nach  
§ 44 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes zuzulassen, bleibt unberührt.

Die untere Forstbehörde unterrichtet die 
Waldbesitzende oder den Waldbesitzenden 
von Horststandorten des Schwarzstorchs. 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes ge-
hen den Verboten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 
vor, sofern der Schutzzweck durch diese er-
reicht werden kann. Die obere Naturschutz-
behörde kann entsprechende Maßnahmen 
vereinbaren.

(3) Auf Antrag einer durch die Verbote des 
Abs. 2 in ihren Rechten betroffenen Person 
kann die obere Naturschutzbehörde, nach 
Beratung durch das Hessische Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie, im 
Einzelfall Ausnahmen von den Schutzzonen 
und der Schutzfrist nach Abs. 2 zulassen, 
sofern der Schutzzweck dadurch nicht beein-
trächtigt wird.

§ 37

Artenschutz bei baulichen Anlagen,  
Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen

(1) § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ist auch bei Planung, Genehmigung, Errich-
tung, Betrieb und Änderungen baulicher An-
lagen zu beachten.

(2) Die Errichtung großflächiger, vollstän-
dig transparenter oder spiegelnder Glaskons-
truktionen mit einer zusammenhängenden 
Glasfläche von mehr als 20 Quadratmetern 
ist in der Regel unzulässig.

(3) Bei Neubau und grundlegender Sanie-
rung bestehender Baukörper sind großflächi-
ge Glasfassaden und spiegelnde Fassaden 
zu vermeiden und dort wo sie unvermeidbar 
sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag ver-
mieden wird. Bestehende Baugenehmigun-
gen bleiben hiervon unberührt, soweit eine 
Anordnung nach § 3 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes unverhältnismäßig wäre.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 
Betriebe der gartenbaulichen Erzeugung.

(5) Zusammenhängende Glasflächen von 
mehr als 20 Quadratmetern an öffentlichen 
Gebäuden sind spätestens bis zum 31. De-
zember 2030 so zu gestalten, dass Vogel-
schlag vermieden wird.

§ 38

Schutz wandernder Tierarten

(1) Unzerschnittene verkehrsarme Räu-
me sind als Voraussetzung für die natürliche 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts sowie für die Erholung in der Natur 
und Landschaft zu erhalten. Zerschneidun-
gen sind nur aus überwiegenden Gründen 
des Gemeinwohls zulässig. Die Verhinde-
rung von Tierwanderungen ist durch geeig-
nete Querungshilfen zu minimieren.

(2) Zum Schutz wandernder Amphibien-
arten sollen die zuständigen Behörden die 
zeitweise Sperrung von Straßen und Wegen 
anordnen. Bei Aus- oder Neubau von Stra-
ßen und Wegen, die die Wanderwege von 
Amphibien queren, sollen im Rahmen zur 
Verfügung stehender Haushaltsmittel vom 
Straßenbaulastträger geeignete Querungs-
hilfen errichtet werden.
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einer früheren oder beabsichtigten Entschei-
dung einer Behörde der oberen oder obers-
ten Verwaltungsebene besteht.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde ist 
zuständig für

1.  die Aufsicht über die Biosphärenregionen 
und

2.  die Erfüllung der Aufgaben nach § 32  
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes.

Die Zuständigkeit des Landrats oder der 
Landrätin für die Verwaltung des Biosphären-
reservats Rhön nach § 1 Abs. 2 des Kom-
munalisierungsgesetzes vom 21. März 2005 
(GVBl. I S. 229, 230), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), 
bleibt unberührt.

(3) Die oberste Naturschutzbehörde ver-
tritt die das UNESCO-Welterbe betreffenden 
Naturschutzbelange. Das UNESCO-Welt-
erbe in Hessen steht unter dem besonde-
ren Schutz des Landes. Mit Ausnahme des 
bereits bestehenden UNESCO-Welterbes 
„Grube Messel“ nimmt die jeweilige Schutz-
gebietsverwaltung die dem Land obliegen-
den Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
UNESCO-Welterbe wahr, soweit Welterbe-
stätten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes Naturgüter sind und 
diese Aufgaben nicht von der obersten Na-
turschutzbehörde wahrgenommen werden.

(4) Die obere Naturschutzbehörde ist zu-
ständig für

1.  die Pflege von Naturschutzgebieten, mit 
Ausnahme der Gebiete unter fünf Hektar, 
die von der unteren Naturschutzbehörde 
ausgewiesen wurden,

2.  die Erteilung von Befreiungen nach § 67 
Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
von Verboten und Geboten in Rechtsver-
ordnungen über Naturschutzgebiete und 
Landschaftsschutzgebiete,

3.  die Entgegennahme von Anzeigen und 
Entscheidungen nach § 34 Abs. 6 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

4.  die Herstellung des Benehmens bei einer 
Verträglichkeitsprüfung nach § 32 in Ver-
bindung mit § 34 Abs. 1 und 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes bei Beteiligung durch 
eine oberste oder obere Bundes- oder 
Landesbehörde oder soweit auf unterer 
Behördenebene eine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen 
werden kann,

5.  den Vollzug des Artenschutzrechts,

a)  soweit Maßnahmen und Handlungen 
nach Rechtsakten des Rates oder der 
Kommission der Europäischen Gemein-
schaften oder nach internationalen Ver-
trägen erforderlich sind und in die Zu-
ständigkeit des Landes fallen,

b)  soweit dieses europäisch geschützte 
Arten betrifft, für die durch eine Rechts-
verordnung der obersten Naturschutz-
behörde wegen ihrer Seltenheit, ihres 
großen Aktionsraumes oder eines un-
günstigen Erhaltungszustands die Zu-
ständigkeit der oberen Naturschutzbe-
hörde übertragen ist,

§ 41

Befreiung vom Anzeigeerfordernis  
für Tiergehege

Die Errichtung, Erweiterung, wesent-
liche Änderung oder der Betrieb eines Tier-
geheges bedarf keiner Anzeige nach § 43  
Abs. 3 Satz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, wenn es

1.  von einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts betrieben wird,

2.  eine Grundfläche von insgesamt 150 Qua-
dratmetern nicht überschreitet,

3.  als Auswilderungsvoliere für dem Jagdrecht 
unterliegende Tierarten dient und nicht län-
ger als einen Monat aufgestellt wird,

4.  der Haltung von höchstens zwei Greifvö-
geln dient, wenn die Vögel zum Zweck der 
Beizjagd gehalten werden und die Halterin 
oder der Halter einen Falknerschein be-
sitzt, oder

5.  ausschließlich der Haltung von zum Scha-
lenwild nach § 2 Abs. 3 des Bundesjagd-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. September 1976 (BGBl. I 
S. 2849), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), 
gehörenden Tierarten dient.

SECHSTER TEIL

Organisation des Naturschutzes

§ 42

Naturschutzbehörden

(1) Oberste Naturschutzbehörde ist das 
für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständige Ministerium.

(2) Obere Naturschutzbehörde ist das Re-
gierungspräsidium.

(3) Die Aufgaben der unteren Natur-
schutzbehörde werden dem Kreisausschuss, 
in den kreisfreien Städten und den Sonder-
status-Städten nach § 4a Abs. 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), dem 
Magistrat zur Erfüllung nach Weisung über-
tragen. In Nationalparken nimmt das Natio-
nalparkamt die Aufgaben der unteren Natur-
schutzbehörde wahr.

§ 43

Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden

(1) Zuständige Behörde für den Vollzug 
des Naturschutzrechts ist die untere Natur-
schutzbehörde, soweit durch Rechtsvor-
schrift nichts anderes bestimmt ist. Besteht 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine 
Zuständigkeit des Regierungspräsidiums für 
Entscheidungen, die im Wesentlichen den 
gleichen Gegenstand betreffen, für den auch 
eine naturschutzrechtliche Entscheidung auf 
der unteren Verwaltungsstufe erforderlich 
wäre, so ist die obere Naturschutzbehörde 
zuständig. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in 
denen ein enger Sachzusammenhang zu 
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§ 45

Zuständigkeiten für die Verhütung  
des Einbringens invasiver Arten

(1) Die Tierärztliche Grenzkontrollstelle 
ist zuständig für amtliche Kontrollen zur Ver-
hütung der Einbringung von invasiven Arten 
nach § 51a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes.

(2) Für amtliche Kontrollen nach § 51a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes in Bezug auf pflanzliche Warenka-
tegorien, die in der Unionsliste nach Art. 4 
Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2014 aufgeführt sind und 
die aufgrund der pflanzenbeschaurechtlichen 
Einfuhrvorschriften der EU bei der Verbrin-
gung in die Union amtlicher Kontrollen unter-
liegen, ist das Regierungspräsidium Gießen 
zuständig.

§ 46

Zuständigkeit für Ausnahmen zu  
Forschungszwecken

Das Hessische Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie ist zuständig 

1.  für die Zulassung von Ausnahmen nach 
§ 45 Abs. 7 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes und für Befreiungen von 
Verboten und Geboten nach § 67 Abs. 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes in Natur-
schutzgebieten für Maßnahmen, die bei 
Kartierungen, Bestandserhebungen und 
Untersuchungen für Forschungszwecke 
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erforderlich sind und

2.  für die Erteilung von Ausnahmen nach  
§ 4 Abs. 3 Nr. 3 der Bundesartenschutz-
verordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 258, 896), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 
für die Entnahme und Kennzeichnung von 
Tieren zu Forschungszwecken.

§ 47

Fachaufsicht, Weisungen

(1) Den unteren Naturschutzbehörden, 
den Landrätinnen und Landräten sowie den 
unteren Forstbehörden, soweit ihnen Aufga-
ben nach diesem Gesetz übertragen werden, 
können im Rahmen der Fachaufsicht von der 
oberen und der obersten Naturschutzbehör-
de Weisungen erteilt werden.

(2) Weisungen sollen sich auf allgemeine 
Anordnungen beschränken; Weisungen im 
Einzelfall sind zulässig, wenn

1.  die Aufgaben nicht in Einklang mit den Ge-
setzen wahrgenommen werden,

2.  allgemeine Weisungen nicht befolgt wer-
den,

3.  Fälle von übergeordneter oder überörtli-
cher Bedeutung vorliegen,

4.  ein besonderes öffentliches Interesse be-
steht oder

5.  der Bewirtschaftungsplan nach § 26 und  
§ 31 nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig umgesetzt wurde.

c)  soweit es die Meldepflicht nach Artikel 17 
der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über 
die Prävention und das Management 
der Einbringung und Ausbreitung inva-
siver gebietsfremder Arten des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 (ABl. EU Nr. L 317  
S. 35), geändert durch Verordnung (EU) 
Nr. 2016/2031 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Oktober 
2016 (ABl. EU Nr. L 317 S. 4), betrifft,

6.  die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Umweltschadensgesetz, soweit ein Um-
weltschaden oder die Gefahr eines Um-
weltschadens nach § 2 Nr. 1 Buchst. a des 
Umweltschadensgesetzes vorliegt.

Sofern durch eine Amtshandlung nach 
Satz 1 Nr. 5 eine streng geschützte Art 
oder europäische Vogelart nach der Richt-
linie 2009/147/EG betroffen ist, die groß-
räumig aktiv ist, in besonderer Weise die 
land-, forst- oder fischereiwirtschaftliche Nut-
zung beeinflussen kann oder von besonderer 
gemeinwirtschaftlicher Bedeutung ist, kann 
die obere Naturschutzbehörde Forstdienst-
stellen mit dem Vollzug der Maßnahmen be-
auftragen. Soweit in Satz 1 Nr. 5 nicht anders 
geregelt, ist für Amtshandlungen im Bereich 
des Artenschutzes die untere Naturschutzbe-
hörde zuständig.

(5) Sind in der gleichen Sache mehrere 
Naturschutzbehörden örtlich zuständig, so ist 
die Naturschutzbehörde zuständig, in deren 
Bezirk der Schwerpunkt der Angelegenheit 
oder der überwiegende Flächenanteil liegt. 
Im Zweifel bestimmt die gemeinsame nächst-
höhere Naturschutzbehörde die zuständige 
Behörde, soweit sie nicht selbst eintritt.

§ 44

Zuständigkeiten für die Erklärung zu  
bestimmten geschützten Teilen von Natur 

und Landschaft

(1) Die Erklärung zum Nationalpark erfolgt 
durch Rechtsverordnung der Landesregie-
rung.

(2) Biosphärenregionen werden durch die 
für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständige Ministerin oder den hierfür zuständi-
gen Minister durch Rechtsverordnung erklärt.

(3) Naturparke werden durch die für Na-
turschutz und Landschaftspflege zuständige 
Ministerin oder den hierfür zuständigen Mi-
nister durch Erklärung festgesetzt.

(4) Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
sowie Natura 2000-Gebiete, werden durch 
Rechtsverordnung der oberen Naturschutz-
behörde festgesetzt.

(5) Naturschutzgebiete bis zu einer Grö-
ße von fünf Hektar, Naturdenkmäler und ge-
schützte Landschaftsbestandteile im Außen-
bereich werden durch Rechtsverordnung der 
unteren Naturschutzbehörde festgesetzt.

(6) Die Gemeinde ist zuständig für Sat-
zungen über geschützte Landschaftsbe-
standteile innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile.
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 1.  die Naturschutz-, Umwelt- und Land-
schaftspflegebehörden fachlich zu bera-
ten,

 2.  den Vogelschutz als staatliche Vogel-
schutzwarte wahrzunehmen,

 3.  für den Naturschutz relevante Biotope 
zu erfassen und zu bewerten sowie die 
geeigneten Biotopverbundelemente zu 
ermitteln,

 4.  methodische Grundlagen für die Beob-
achtung von Natur und Landschaft zu 
entwickeln,

 5.  Daten über für den Naturschutz relevante 
Arten und Lebensräume für Hessen zu-
sammenzuführen,

 6.  die Bestände wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten zu erfassen,

 7.  in geeigneten Zeitabständen den Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über ausgestorbene oder gefährdete hei-
mische Tier- und Pflanzenarten anhand 
der sogenannten „Roten Listen“ darzu-
stellen,

 8.  die Liste der Verantwortungsarten nach  
§ 1 Satz 2 zu erstellen und fortzuschreiben,

 9.  Artenhilfsprogramme zu entwickeln,

10.  die Verbindung mit Naturschutzorganisa-
tionen und -institutionen zu pflegen,

11.  Forschung auf dem Gebiet des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu 
fördern,

12.  durch Lehrgänge, Fortbildungskurse und 
Öffentlichkeitsarbeit dem haupt- und eh-
renamtlichen Naturschutz den neuesten 
Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse im Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege zu vermitteln,

13.  den Austausch von Erkenntnissen und 
Erfahrungen zu betreiben und

14.  den fachlichen Austausch mit Landesan-
stalten anderer Bundesländer und dem 
Bundesamt für Naturschutz zu pflegen.
(2) Die Naturschutzakademie des Landes 

ist Teil des Hessischen Landesamtes für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie.

§ 51

Naturschutzwacht

In Nationalparken, Biosphärenregionen, 
Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten 
und Nationalen Naturmonumenten kann eine 
hauptamtliche Naturschutzwacht eingesetzt 
werden. Die Naturschutzwacht hat insbeson-
dere die Aufgabe, Besucher und die örtliche 
Bevölkerung zu informieren, zu beraten, die 
Einhaltung der zum Schutz dieser Gebiete 
erlassenen Rechtsvorschriften zu überwa-
chen und deren Verletzung durch Aufklärung 
und Belehrung zu verhüten sowie das natur-
schutzfachliche Monitoring zu unterstützen.

(3) Kommt eine zuständige Behörde Wei-
sungen nicht nach, so kann die nächsthöhere 
Naturschutzbehörde die erforderlichen An-
ordnungen, auch gegen Dritte, treffen.

§ 48

Ersetzung

(1) Eine nach § 30 Abs. 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes erforderliche Ausnahme 
oder eine aufgrund einer Rechtsverordnung 
über ein Landschaftsschutzgebiet, Natur-
denkmal oder einen geschützten Landschafts-
bestandteil erforderliche Genehmigung wird 
durch eine nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderliche Zulassung ersetzt. Die Entschei-
dung über die Zulassung erfolgt hinsichtlich 
der Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder der jeweili-
gen Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde.

(2) Bedarf die Zulassung oder Ausführung 
eines Vorhabens oder einer sonstigen Maß-
nahme einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
Satz 1 oder einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes, so ist über alle weiteren 
erforderlichen naturschutzrechtlichen Zulas-
sungsvoraussetzungen in diesem Verfahren 
mit zu entscheiden. Eine Konzentrations-
wirkung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt 
hiervon unberührt.

§ 49

Vollzug und Kontrolle des Naturschutzrechts

(1) Die unteren Naturschutzbehörden so-
wie die unteren Forstbehörden, Polizeibehör-
den, Kreisordnungsbehörden und örtlichen 
Ordnungsbehörden sind befugt, Kontrollen 
und Ermittlungen über die Einhaltung der 
naturschutzrechtlichen Vorschriften vorzu-
nehmen. Ihnen stehen auch die Befugnisse 
nach § 60 Abs. 1 sowie bei Gefahr im Ver-
zuge nach § 3 Abs. 2 und § 52 Abs. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes sowie nach § 4 
Abs. 3 und § 5 Satz 1 der Bundeswildschutz-
verordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBl. I 
S. 2040), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 28. Juni 2018 (BGBl. I S. 1159), zu.

(2) Die Veterinärbehörden, die Jagd- und 
Fischereibehörden, die Behörden der Land-
wirtschafts- und Forstverwaltung sowie die 
für die Förderung zuständigen Stellen sollen 
die zuständige Naturschutzbehörde über Zu-
widerhandlungen gegen Vorschriften dieses 
Gesetzes oder des Bundesnaturschutzge-
setzes, die sie bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben feststellen, unterrichten, sofern die 
Zuwiderhandlung nicht binnen vier Wochen 
durch Handlungen der zuständigen Stelle 
abgestellt wird.

§ 50

Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie

(1) Das Hessische Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie hat neben den 
Aufgaben, die ihm durch andere Gesetze 
und Vorschriften dieses Gesetzes übertragen 
sind, insbesondere die Aufgaben



Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 7. Juni 2023 395

Gesetzes geschützten Gebiete und zur Ver-
besserung der Entscheidungsgrundlagen für 
Förderungen und Finanzierungen erforder-
lich sind.

§ 53

Datenschutz

(1) Soweit in diesem Gesetz auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten Bezug 
genommen wird, gelten die Bestimmungen 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG vom 27. April 2016  
(ABl. L 119 S. 1, ber. L 314 S. 72, 2018 L 127 
S. 2 und 2021 L 74 S. 35), sowie des Hes-
sischen Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetzes.

(2) Jeder der in § 52 Abs. 3 und 4 genann-
ten Verpflichteten hat bei Datenerhebung die 
Betroffenen auf die Möglichkeit der Daten-
übermittlung an die in § 52 genannten Stellen 
hinzuweisen. Ist für die Aufgabenerfüllung 
der in § 52 genannten Stellen kein Personen-
bezug der Daten erforderlich, sind diese vor 
Übermittlung zu anonymisieren. Ist ein Per-
sonenbezug erforderlich, gilt § 22 Abs. 1 des 
Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes mit der Maßgabe, dass die 
Voraussetzungen nach § 21 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetzes nur erfüllt sein müssen, wenn die 
datenanfordernde Stelle die Daten nicht nach  
§ 3 Abs. 1 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes direkt beim Be-
troffenen erheben dürfte.

§ 54

Stiftungen

Weitere Einrichtungen für den Natur-
schutz in Hessen sind die Stiftung Hessischer 
Naturschutz und die Stiftung Natura 2000.

§ 55

Landschaftspflegeverbände
Das Land fördert die Bildung und Tätig-

keit von Vereinigungen, in denen Gemein-
den oder Gemeindeverbände, Landwirte und 
Vereinigungen, die im Schwerpunkt die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge fördern, gleichberechtigt vertreten sind 
(Landschaftspflegeverbände). Sie sind in be-
sonderem Maße geeignet, eine natur- und 
umweltverträgliche Bewirtschaftung der Kul-
turlandschaft sowie die Pflege und Erhaltung 
der Rückzugsräume und Vernetzungsflächen 
zu unterstützen und zu fördern. Landschafts-
pflegeverbände sind in der Regel auf dem 
Gebiet des Zuständigkeitsbereichs einer un-
teren Naturschutzbehörde tätig.

§ 56

Ehrenamtliche Beauftragte

Die Naturschutzbehörden und das Hes-
sische Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie können zur Unterstützung bei 
bestimmten Aufgaben, insbesondere der 

§ 52

Naturschutzdatenhaltung

(1) Die Naturschutzbehörden sorgen 
für ihren Zuständigkeitsbereich dafür, dass 
alle Natura 2000-Gebiete, Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, 
geschützten Landschaftsbestandteile sowie 
alle Grundstücke, auf denen rechtliche Be-
schränkungen zugunsten des Naturschutzes 
lasten, georeferenziert erhoben und in das 
landesweite Informationssystem nach Abs. 2 
eingetragen werden.

(2) Das Hessische Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie betreibt ein 
landesweites elektronisches Informations-
system, in dem die für die Aufgaben des 
Naturschutzes erforderlichen und im Rah-
men des Vollzugs des Naturschutzrechts er-
hobenen Daten zusammengeführt und ein-
heitlich für die Naturschutzverwaltung und 
berechtigte Dritte verfügbar gemacht werden  
(NATUREG). Die naturschutzfachlichen In-
halte sollen, soweit keine Rechtsvorschriften, 
Rechte Dritter oder begründete Erfordernisse 
des Naturschutzes entgegenstehen, aufbe-
reitet und auf geeignete Weise zusammen-
gefasst als Umweltinformationen für jeder-
mann öffentlich zugänglich gemacht werden.

(3) Alle Naturschutzbehörden, Dienststel-
len und Betriebe des Landes, die von ihnen 
Beauftragten und die sonstigen öffentlichen 
Planungsträger sowie die Landkreise sind 
verpflichtet, die im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten oder Aufgaben selbst sowie durch 
Dritte erhobenen Naturschutzfachdaten und 
sonstige Daten, die Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft beschreiben, nach Erhalt 
dieser Daten georeferenziert an NATUREG 
zu übermitteln.

(4) Zur Aufnahme in NATUREG übermit-
teln die Gemeinden der unteren Naturschutz-
behörde die vorgesehenen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 und  
§ 200a des Baugesetzbuchs, soweit diese au-
ßerhalb der Eingriffsfläche eines Bebauungs-
plans, in einem räumlich getrennten Teilgel-
tungsbereich eines Eingriffsbebauungsplans, 
im Geltungsbereich eines Ausgleichsbebau-
ungsplans, auf von der Gemeinde außerhalb 
des Eingriffsbebauungsplans bereitgestellten 
Flächen oder auf Flächen in einer anderen 
Gemeinde durchgeführt werden.

(5) Für Zwecke des ehrenamtlichen Na-
turschutzes, der Forschung sowie für den 
Vollzug des Naturschutzrechts stellt das 
Land Naturschutzdaten kostenfrei zur Verfü-
gung, soweit mit der Verarbeitung der Daten 
keine erwerbswirtschaftlichen Zwecke ver-
folgt werden und gesetzliche Bestimmungen 
der Weitergabe nicht entgegenstehen.

(6) Alle nach Abs. 3 und 4 zur Daten-
übermittlung an NATUREG verpflichteten 
Stellen haben sich gegenseitig die für Ihre 
jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen 
Daten aus den in den Abs. 1 bis 4 genann-
ten Datensätzen auf Anforderung zur Verfü-
gung zu stellen, es sei denn, diese sind aus 
NATUREG abrufbar. Zur jeweiligen Aufga-
benerfüllung gehören insbesondere auch 
diejenigen Tatsachenerhebungen, die zur 
Maßnahmenplanung der nach § 21 dieses 
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(5) Die bei den unteren Naturschutzbe-
hörden gebildeten Beiräte sind nach Maßga-
be von Abs. 2 für den Zuständigkeitsbereich 
der Naturschutzbehörde, bei der sie gebildet 
sind, auch bei Entscheidungen zu beteiligen, 
die der Landrat oder die Landrätin in Wahr-
nehmung der Aufgaben Landwirtschaft und 
Landschaftspflege nach § 1 Abs. 1 des Ge-
setzes zum Vollzug von Aufgaben in den Be-
reichen der Landwirtschaft, der Landschafts-
pflege, der Dorf- und Regionalentwicklung 
und des ländlichen Tourismus trifft, soweit die 
Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege berührt sind.

§ 58

Mitwirkung anerkannter  
Naturschutzvereinigungen

(1) Den in § 26 Abs. 4 genannten Natur-
schutzvereinigungen ist auch Gelegenheit 
zur Stellungnahme und zur Einsicht in Sach-
verständigengutachten zu geben

1.  bei der Vorbereitung von Gesetzen durch 
die Landesregierung, die die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 
berühren können,

2.  vor der Erteilung von Befreiungen von 
den Verboten zum Schutz von gesetzlich 
geschützten Biotopen und bei Ausnahme-
verfahren betreffend gesetzlich geschützte 
Biotope, soweit es sich nicht um ein Plan-
feststellungs- oder Plangenehmigungsver-
fahren oder ein immissionsschutzrechtli-
ches Genehmigungsverfahren handelt,

3.  bei der Vorbereitung von Bewirtschaf-
tungsplänen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes und

4.  bei der Vorbereitung von Plänen nach § 5 
Abs. 3 Nr. 1 des Hessischen Waldgesetzes 
vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Februar 
2022 (GVBl. S. 126),

5.  bei der Aufstellung von Artenhilfsprogram-
men,

6.  bei der Bestimmung von Teilen des Staats-
waldes zu Gebieten, in denen sich der 
Wald und seine Lebensgemeinschaften 
dauerhaft natürlich von forstlicher Nutzung 
unberührt entwickeln können (Naturwald) 
sowie der Aufhebung einer solchen Be-
stimmung,

soweit sie durch das Vorhaben in ihren sat-
zungsgemäßen Aufgabenbereichen berührt 
werden.

(2) Eine Mitwirkung nach § 63 Abs. 2 Nr. 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes ist in den 
Fällen nicht erforderlich, in denen eine Be-
freiung für Erkundungs-, Forschungs-, Über-
wachungs-, Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten 
beantragt wird.

(3) In den Fällen des § 63 Abs. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes kann von einer Mit-
wirkung der Naturschutzvereinigungen nach 
§ 26 Abs. 4 abgesehen werden, wenn Aus-
wirkungen auf Natur und Landschaft nicht 
oder nur in geringem Umfang zu erwarten 
sind. Wird von einer Mitwirkung abgesehen, 
ist dies zu begründen.

Betreuung von Schutzgebieten, der Beratung 
in Fragen des Schutzes einzelner Arten oder 
Artengruppen, ehrenamtlich tätige Beauftragte 
bestellen. Sie haben insbesondere die Aufga-
be, die Bevölkerung zu informieren, zu beraten 
und Verletzungen der zum Schutz der Natur er-
lassenen Rechtsvorschriften durch Aufklärung 
und Belehrung zu verhüten sowie erforderliche 
Schutz- und Pflegemaßnahmen vorzuschla-
gen. Ehrenamtliche Beauftragte sind während 
der Ausübung ihres Dienstes Angehörige der 
Naturschutzbehörde im Außendienst ohne ho-
heitliche Befugnisse und dürfen nur in dem je-
weiligen Dienstbezirk tätig werden.

§ 57

Naturschutzbeiräte

(1) Bei der obersten Naturschutzbehörde, 
den oberen und den unteren Naturschutz-
behörden werden unabhängige Naturschutz-
beiräte gebildet.

(2) Die Naturschutzbeiräte beraten und 
unterstützen die Naturschutzbehörden in al-
len Angelegenheiten des Naturschutzes. Sie 
können Anträge stellen und sind auf Verlan-
gen anzuhören. Sie sind von der Naturschutz-
behörde, bei der sie gebildet sind, über Ange-
legenheiten des Naturschutzes rechtzeitig zu 
unterrichten. Dies gilt insbesondere für

1.  die Vorbereitung von Rechtsverordnungen 
und Satzungen,

2.  Planungen und Planfeststellungen nach 
anderen Rechtsvorschriften von überört-
licher Bedeutung, bei denen die Natur-
schutzbehörde mitwirkt, und

3.  bedeutsame Vorgänge, bei denen die 
Naturschutzbehörde eine Entscheidungs- 
oder Mitwirkungsbefugnis hat.

(3) Naturschutzbeiräte sollen höchstens 
zwölf Mitglieder haben. Die Mitglieder des 
Beirats bei der obersten Naturschutzbehörde 
werden durch die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständige Ministerin oder den 
hierfür zuständigen Minister, die Mitglieder 
der Beiräte bei den oberen Naturschutzbe-
hörden durch die Behördenleitung und die 
Mitglieder der Beiräte bei den unteren Na-
turschutzbehörden vom Kreisausschuss, in 
den Sonderstatus-Städten nach § 4a Abs. 2 
der Hessischen Gemeindeordnung vom Ma-
gistrat berufen. Mindestens acht der Beirats-
mitglieder sollen auf Vorschlag der in § 26 
Abs. 4 genannten Naturschutzvereinigungen 
berufen werden. Die Mitglieder der Beiräte 
sollen orts- und sachkundige Personen sein. 
Bedienstete derjenigen Behörden, bei denen 
der Beirat eingerichtet wird, können nicht 
berufen werden. Die Amtsdauer beträgt fünf 
Jahre. Die Beiräte wählen aus ihrer Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden.

(4) Die Beiräte können bis zu drei Beauf-
tragte für örtliche oder sachliche Teilberei-
che ihres Aufgabengebietes wählen. Wählt 
der Beirat Beauftragte, die nicht Mitglieder 
des Beirates sind, so werden diese mit An-
nahme der Wahl zu Mitgliedern. Soweit der 
Naturschutzbeirat im Einzelfall nichts ande-
res beschließt, vertreten die Beauftragten 
den Naturschutzbeirat in ihrem örtlichen oder 
sachlichen Zuständigkeitsbereich.
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(3) Eigentümerinnen, Eigentümer und 
sonstige Berechtigte haben die Kennzeich-
nung von Wander- und Uferwegen, die in 
der Landschaftsplanung und Naturpark-
plänen dargestellt sind, entschädigungslos 
zu dulden, soweit sie dadurch nicht in ihren 
Rechten unzumutbar beeinträchtigt werden; 
die Kennzeichnung soll nach vorheriger Ab-
sprache erfolgen.

(4) Die zuständige Naturschutzbehörde 
kann anordnen, dass auf einem Grundstück 
naturschutzrechtlich gebotene Handlungen 
vorzunehmen oder gesetzlich verbotene 
Handlungen zu unterlassen sind, soweit eine 
Zweckbestimmung nach § 4 des Bundesna-
turschutzgesetzes nicht entgegensteht. Die 
Anordnung zur Durchführung oder Duldung 
einer solchen Handlung kann öffentlich be-
kannt gemacht werden, wenn die Betroffenen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand feststellbar sind.

§ 61

Enteignung und Grundstückstausch,  
Entschädigung und Erschwernisausgleich

(1) Grundstücke können enteignet wer-
den, sofern es zum Wohle der Allgemeinheit 
aus Gründen des Naturschutzes oder der 
Landschaftspflege erforderlich ist. Die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 liegen nur dann 
vor, wenn auf andere Weise die Ziele des 
Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Ge-
setzes nicht erreicht werden können.

(2) Staat, Gemeinden, Landkreise und 
sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts sollen in ihrem Eigentum befind-
liche geeignete Grundstücke im Tauschweg 
zur Verfügung stellen, wenn Beschränkun-
gen der Nutzung privater Grundstücke aus 
Gründen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für den privaten Eigentümer 
eine unzumutbare Belastung darstellen. Dies 
gilt nicht für Grundstücke, die in absehbarer 
Zeit zur Erfüllung von Aufgaben des Staates, 
der Gemeinde, des Landkreises oder sons-
tiger juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts benötigt werden.

(3) Eigentümern und Nutzungsberechtig-
ten, denen auf Grund von Vorschriften die-
ses Gesetzes oder Rechtsvorschriften, die 
auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, die land-, forst- und fischereiwirtschaft-
liche oder die jagdliche Nutzung von Grund-
stücken wesentlich erschwert wird, ohne 
dass eine Entschädigung nach § 68 Abs. 1 
und 2 Satz 1 und 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu leisten ist, soll auf Antrag ein 
angemessener Ausgleich nach Maßgabe 
des jeweiligen Haushaltsgesetzes gezahlt 
werden, soweit die Erschwernis der Nutzung 
nicht durch anderweitige Maßnahmen über-
wiegend ausgeglichen werden kann.

(4) Ein Antrag auf eine Ausgleichszahlung 
nach Abs. 3 oder auf eine Entschädigung 
nach § 68 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist schriftlich bei 
der Behörde zu stellen, die die belastende 
Maßnahme angeordnet hat. Ist eine Aus-
gleichszahlung oder eine Entschädigung zu 
leisten, so wird diese vom Land geschuldet; 
ein bestehender Anspruch wird ab dem Tag 

SIEBTER TEIL

Beschränkung von Rechten

§ 59

Geschützte Bezeichnungen

(1) Die Bezeichnungen „Natura 2000-Ge-
biet“, „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung“, „Europäisches Vogelschutzgebiet“, 
„Naturschutzgebiet“, „Landschaftsschutzge-
biet“, „Naturpark“, „Nationalpark“, „Nationales 
Naturmonument“, „Biosphärenregion“, „Bio-
sphärenreservat“, „Naturdenkmal“, „Naturer-
lebnisraum“ und „Geschützter Landschafts-
bestandteil“ dürfen nur für die aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften geschützten Gebie-
te und Gegenstände verwendet werden.

(2) Die Bezeichnungen „Vogelwarte“, „Vo-
gelschutzwarte“, „Vogelschutzstation“, „Zoo“, 
„Zoologischer Garten“, „Tiergarten“ oder 
„Tierpark“ dürfen nur mit Genehmigung der 
Naturschutzbehörde geführt werden.

(3) Die Bezeichnungen „Stiftung Hessischer 
Naturschutz“ und „Stiftung Natura 2000“ dür-
fen nur für die in § 54 genannten Stiftungen 
verwendet werden.

(4) Die amtlichen Schilder zum Schutz 
von Gebieten und Gegenständen nach  
Abs. 1 dürfen nur mit Zustimmung der für 
die Unterschutzstellung zuständigen Behör-
de verwendet werden. Entsprechendes gilt 
für die zur Kennzeichnung von Pflanzen und 
Tieren amtlich zugelassenen Ringe, Marken 
und sonstigen Zeichen.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten für Bezeich-
nungen und Kennzeichnungen, die zum Ver-
wechseln ähnlich sind, entsprechend.

§ 60

Duldungspflichten
(1) Die Bediensteten der Naturschutz-

behörden einschließlich des Hessischen 
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie sowie die von diesen beauftragten 
Personen sind berechtigt, mit Ausnahme der 
Wohnung, Geschäftsräume und Betriebsge-
bäude, Grundstücke einschließlich Straßen 
und Wege zur Wahrnehmung ihrer natur-
schutzrechtlichen Aufgaben unentgeltlich zu 
betreten oder zu befahren. Sie haben sich 
auf Verlangen auszuweisen. Die Eigentümer 
der betroffenen Grundstücke und sonstige 
Berechtigte sollen rechtzeitig vor dem Betre-
ten oder Befahren der Grundstücke informiert 
werden. Die Information kann durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen. Das Betreten 
und Befahren der Grundstücke erfolgt auf 
eigene Gefahr. Durch die Duldungsverpflich-
tung nach Satz 1 werden keine besonderen 
Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten 
der Grundstückseigentümer begründet.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Durch-
führung einer Eingriffs-/Ausgleichsplanung 
oder vergleichbarer Untersuchungen in lan-
desplanerischen Verfahren oder beim Vollzug 
durchzuführender Arbeiten oder Kontrollen, 
soweit dies zur Erfüllung öffentlich-rechtli-
cher Verpflichtungen erforderlich ist und die 
Zustimmung der am Verfahren beteiligten 
Naturschutzbehörde vorliegt.
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 6.  gegen eine nach § 40 Abs. 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes erlassene An-
ordnung verstößt,

 7.  entgegen § 35 Abs. 3 Himmelstrahler 
oder Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung 
betreibt,

 8.  entgegen § 35 Abs. 4 ohne Zulassung 
beleuchtete oder lichtemittierende Wer-
beanlagen oder Wegweiser anbringt oder 
betreibt,

 9.  entgegen § 36 Abs. 1 Horstbäume be-
steigt oder in ihrer Funktion als Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte stört,

10.  entgegen § 36 Abs. 2 Arbeiten oder Maß-
nahmen im Umkreis um Horststandorte 
des Schwarzstorchs durchführt,

11.  entgegen § 59 Bezeichnungen, Kennzei-
chen oder Schilder verwendet oder führt 
oder,

12.  vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschrif-
ten

a)  einer aufgrund des § 19 Abs. 3 erlas-
senen Rechtsverordnung oder Allge-
meinverfügung oder

b)  einer nach § 21 Abs. 5 oder § 19  
Abs. 5 erlassenen Satzung oder

c)  einer nach § 21 Abs. 1 erlassenen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt,

soweit die jeweilige Rechtsverordnung, All-
gemeinverfügung oder Satzung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1  
Nr. 1, 2 und 5 können mit einer Geldbuße 
bis zu 200 000 Euro geahndet werden. Ord-
nungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 6 
bis 12 können mit einer Geldbuße bis zu  
50 000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach Abs. 1 und § 69 des Bun-
desnaturschutzgesetzes ist die untere Na-
turschutzbehörde. Abweichend von Satz 1 
ist zuständige Verwaltungsbehörde in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 12 b) der Gemeinde-
vorstand.

§ 64

Einziehung

Gegenstände, auf die sich eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 65 bezieht oder die 
zur Begehung einer solchen Ordnungswid-
rigkeit gebraucht wurden oder bestimmt ge-
wesen sind, können unter den Voraussetzun-
gen des § 22 Abs. 2 und 3 oder des § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. März 2023 (BGBl. I  
Nr. 73, S. 1 - 10), eingezogen werden.

des Eingangs des Antrags nach Satz 1 mit 
dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verzinst. Zugunsten des 
Landes ist die Nutzungseinschränkung, wel-
che die Ausgleichspflicht begründet, durch 
Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit zu sichern, soweit dies zur dau-
erhaften Durchsetzung der naturschutzrecht-
lichen Beschränkungen erforderlich ist.

(5) Für das Enteignungsverfahren und die 
Entschädigung gilt das Hessische Enteig-
nungs- und Entschädigungsgesetz vom 4. April 
1973 (GVBl. I S. 107), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Oktober 2020 (GVBl. S. 710).

§ 62

Vorkaufsrecht

Über § 66 des Bundesnaturschutzgesetzes 
hinaus steht dem Land ein Vorkaufsrecht zu

1.  an Grundstücken mit mehr als 5 000 Qua-
dratmetern, auf denen sich ein gesetzlich 
geschütztes Biotop befindet,

2.  an Grundstücken eines Bewirtschaftungs-
plans nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. Janu-
ar 2023 (BGBl. I Nr. 5, S. 1 - 3), liegen. 
Das Land soll die Genehmigung im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur und zur Sicherung land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstück-
verkehrsgesetz) vom 28. Juli 1961 in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 7810-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586) vor der Beurkundung des Rechts-
geschäfts erteilen.

§ 66 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gelten entspre-
chend.

ACHTER TEIL

Bußgeldvorschriften

§ 63

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1.  eine begonnene oder durchgeführte Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahme beein-
trächtigt, insbesondere die dafür in An-
spruch genommenen Flächen einer mit 
der Zweckbestimmung nicht zu vereinba-
renden Nutzung zuführt,

2.  eine vollziehbare Auflage einer naturschutz-
rechtlichen Entscheidung nicht, nicht voll-
ständig oder nicht fristgerecht erfüllt,

3.  entgegen § 18 eine gentechnisch verän-
derte Pflanze anbaut,

4.  entgegen § 19 Abs. 2 unbefugt Gegen-
stände in der Landschaft zurücklässt,

5.  entgegen § 30 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ein in § 25 Abs. 1 genann-
tes Biotop zerstört oder erheblich beein-
trächtigt,
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3.  die Zulassung von Eingriffen und deren 
Kompensation durch Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes, insbe-
sondere

a)  das Verfahren und den Zeitpunkt der 
Bewertung eines Eingriffs und von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, ein-
schließlich

aa)  der Eignung von Flächen,

bb)  näherer Bestimmungen über den 
Naturraum und der Anforderungen,

cc)  des nach Ausführung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
verbleibenden Schadens sowie

dd)  der Ermittlung der durchschnitt-
lichen Kosten, einschließlich der 
Festsetzung der Ersatzzahlung,

b)  die vorzulegenden Unterlagen und Be-
rechnungen für das Genehmigungsver-
fahren und der Ersatzzahlung (Eingriffs-
Ausgleichsplan), die Anforderungen an 
einen nach öffentlichem Recht vor-
gesehenen Fachplan oder einen land-
schaftspflegerischen Begleitplan nach 
§ 17 Abs. 4 Satz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes sowie über Anforderun-
gen an Sachkunde und Erfahrung der 
Personen, die diese Pläne erstellen,

c)  die Vorlage von Gutachten auf Kosten der 
Verursacherin oder des Verursachers,

d)  die Ausgestaltung der Sicherheitsleistung,

e)  die Sicherung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen,

 f)  das Führen von Ökokonten nach § 16 
des Bundesnaturschutzgesetzes, den 
Ökopunktehandel nach § 16 Abs. 6 und 
die Einrichtung einer zentralen, über 
das Internet für jedermann zugängli-
chen Datei zur Unterstützung des Han-
dels mit Ökopunkten auf der Grundlage 
des NATUREG nach § 52 Abs. 2,

g)  die Weitergabe von Umweltinformatio-
nen, die bei der Planung eines Eingriffs 
anfallen, an die Genehmigungs- und 
Naturschutzbehörde,

h)  die Anerkennung einer unter der Auf-
sicht des Landes stehenden Agentur 
nach § 17,

4.  die Verwendung der Ersatzzahlung nach  
§ 15 Abs. 6 Satz 7 des Bundesnaturschutz-
gesetzes und nach § 15,

5.  die Bestimmung gesetzlich geschützter 
Biotope nach § 30 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes und nach § 25 Abs. 1,

6.  den erforderlichen Ausgleich nach § 30 Abs. 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes für nach 
§ 25 Abs. 1 gesetzlich geschützte Biotope,

7.  die Anforderungen an Beleuchtungsanla-
gen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf 
die Tierwelt,

8.  die Naturschutzbeiräte nach § 57, insbe-
sondere die näheren Voraussetzungen für 
die Berufung der Mitglieder, das Ausschei-
den aus dem Beirat, das Verfahren, die 
Grundzüge der Geschäftsordnung, die Ge-
schäftsführung und den Ersatz von Kosten,

NEUNTER TEIL

Übergangs- und Überleitungsvorschriften, 
Verordnungsermächtigungen,  

Inkrafttreten

§ 65

Übergangsvorschriften

Ein Vorhabenträger kann sich in einem 
Verwaltungsverfahren, das bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossen 
ist, für die Anwendung des zuvor geltenden 
Rechts entscheiden. Wäre auf das Ver-
waltungsverfahren die Bundeskompensa-
tionsverordnung vom 14. Mai 2020 (BGBl.  
S. 1088) anzuwenden, kann unter der Vor-
aussetzung des Satzes 1 eine Entscheidung 
für die Anwendung der Kompensations-
verordnung vom 26. Oktober 2018 (GVBl.  
S. 652, 2019 S. 19) erfolgen. Der Vorhaben-
träger hat seine Entscheidung der für das 
Verfahren zuständigen Behörde innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in Textform mitzuteilen.

§ 66

Fortgeltung bisherigen Rechts

(1) Rechtsverordnungen, die aufgrund der 
in § 48 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 des Hessischen 
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom  
19. September 1980 genannten Rechts-
vorschriften, des Hessischen Naturschutz-
gesetzes vom 19. September 1980, des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom  
4. Dezember 2006 oder des Hessischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz vom 20. Dezember 2010 ergangen 
sind, gelten fort und können nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Gesetzes geän-
dert oder aufgehoben werden. Sie gelten als 
aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes 
erlassen.

(2) Satzungen, die aufgrund des § 26 
des Hessischen Naturschutzgesetzes in der 
Fassung vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), 
nach § 30 des Hessischen Naturschutzgeset-
zes vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), 
in der jeweils gültigen Fassung oder des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bun-
desnaturschutzgesetz vom 20. Dezember 
2010 (GVBl. S. 629), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), er-
gangen sind, gelten als Satzungen nach § 19 
Abs. 6 und § 21 Abs. 5 und fort.

§ 67

Verordnungsermächtigung

Die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen 
über

1.  von diesem Gesetz abweichende Zustän-
digkeiten,

2.  Regelbeispiele für Eingriffe und Ergänzun-
gen zu den in § 14 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes genannten Fällen,
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In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 
und 3 kann von Bestimmungen einer Rechts-
verordnung nach § 15 Abs. 7 Satz 1 und  
Abs. 8 des Bundesnaturschutzgesetzes ab-
gewichen werden.

§ 68

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Das Hessische Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629)¹), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 
2020 (GVBl. I S. 318), wird aufgehoben.

 9.  über die Bestellung, die Amtsdauer, die 
Anzahl, die Aufgaben und die Rechte, 
den Auslagenersatz und den Ausweis 
der Beauftragten für Naturschutz, wobei 
in der Rechtsverordnung auch ein Ersatz 
von Auslagen geregelt werden kann,

10.  Ausnahmen von den Verboten des § 39 
Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes unter den Voraussetzungen des  
§ 39 Abs. 2 Satz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes.

11.  den Inhalt und das Verfahren der Daten-
übermittlung nach § 52 Abs. 3,

12.  die Höhe und die Voraussetzungen sowie 
Verjährungsregelungen von Ausgleichs-
ansprüchen nach § 61 Abs. 3 Satz 1,

13.  Ausnahmen von den Verboten nach § 44 
Abs. 1 und 2 und § 45 Abs. 7 Nr. 4 des 
Bundesnaturschutzgesetzes zur näheren 
Bestimmung des Verfahrens zur Durch-
führung einer „Natur auf Zeit“-Maßnahme 
nach § 40 Abs. 2.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 25. Mai 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
 

R h e i n

D ie  Hess ische  M in i s te r i n 
fü r  Umwe l t ,  K l imaschu tz ,  Landw i r t -

scha f t  und  Verb raucherschu tz

H i n z

1) Hebt auf FFN 881-51
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§ 1

Sachliche Zuständigkeit

Zuständige Behörden nach § 112 Satz 1 
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch 
sind die Hessischen Ämter für Versorgung 
und Soziales.

§ 2

Zuständigkeit für Leistungen zur Teilhabe, 
für Leistungen bei hochgradiger Sehbehin-
derung,Blindheit und Taubblindheit und für 

besondere Leistungen im Einzelfall

Abweichend von § 1 ist der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen für

1.  Leistungen zur Teilhabe nach dem Sechs-
ten Kapitel des Vierzehnten Buches So-
zialgesetzbuch,

2.  Leistungen bei hochgradiger Sehbehin-
derung, Blindheit und Taubblindheit nach 
dem Achten Kapitel des Vierzehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und

3.  besondere Leistungen im Einzelfall nach 
dem Elften Kapitel des Vierzehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch

zuständig. Er nimmt die Aufgaben nach  
Satz 1 zur Erfüllung nach Weisung wahr.

§ 3

Örtliche Zuständigkeit für die Entschädigung 
von Opfern einer Gewalttat

(1) Für die Entschädigung von Opfern 
einer Gewalttat nach den §§ 13 bis 15 des 
Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch ist 
örtlich das jeweilige Hessische Amt für Ver-
sorgung und Soziales zuständig, in dessen 
Zuständigkeitsbereich

1.  die berechtigte Person ihren Wohnsitz, 
bei Fehlen eines Wohnsitzes ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt, hat,

2.  die Schädigung eingetreten ist, sofern die 
berechtigte Person ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des 
Geltungsbereiches des Vierzehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch hat.

(2) Wird die berechtigte Person in Hessen 
bereits wegen einer Schädigung im Sinne 
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch 
oder nach Gesetzen, die das Vierzehnte Buch 
Sozialgesetzbuch für entsprechend anwend-
bar erklären, versorgt, ist das Hessische Amt 
für Versorgung und Soziales örtlich zustän-
dig, das die Versorgung bereits durchführt.  
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die 
bereits nach dem Bundesversorgungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2328), in der am 31. Dezember 

2023 geltenden Fassung oder Gesetzen, die 
das Bundesversorgungsgesetz für entspre-
chend anwendbar erklären, versorgt werden.

§ 4

Aufsicht

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Sozialen Entschädigung nach § 1 des Vier-
zehnten Buches Sozialgesetzbuch unterste-
hen die Hessischen Ämter für Versorgung 
und Soziales der Fachaufsicht des Regie-
rungspräsidiums Gießen, oberste Fach-
aufsichtsbehörde ist insoweit das für das 
Soziale Entschädigungsrecht zuständige Mi-
nisterium.

§ 5

Kosten des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen, Geltendmachung von Schaden-

ersatzansprüchen

(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hessen 
trägt die Kosten für die ihm nach § 2 obliegen-
den Aufgaben. Die Kostenerstattung durch 
den Bund und das Land bleiben unberührt.

(2) Dem Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen obliegt die Geltendmachung gesetzlich 
übergegangener Schadensersatzansprüche 
für Leistungen zur Teilhabe, für Leistungen 
bei hochgradiger Sehbehinderung, Blindheit 
und Taubblindheit und für besondere Leistun-
gen im Einzelfall.

§ 6

Verordnungsermächtigungen

(1) Die für die Angelegenheiten der inne-
ren Landesverwaltung zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, 
welche Behörden der hessischen Versor-
gungsverwaltung die durch Bestimmungen 
des Bundes zugewiesenen Aufgaben wahr-
zunehmen haben.

(2) Abweichend von Abs. 1 wird die für 
das Soziale Entschädigungsrecht zustän-
dige Ministerin oder der hierfür zuständige 
Minister ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
zu regeln, welche Behörden der hessischen 
Versorgungsverwaltung die Aufgabe

1.  der Versorgung von Berechtigten mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt 
im Ausland nach § 101 des Vierzehnten 
Buches Sozialgesetzbuch,

2.  der Versorgung von Geschädigten mit or-
thopädischen Hilfsmitteln nach § 46 des 
Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch,

3.  der Versorgung von Opfern von Kriegs-
auswirkungen beider Weltkriege im In-
land nach § 21 des Vierzehnten Buches 
Sozialgesetzbuch,

4.  der Versorgung von Geschädigten durch 
Schutzimpfungen oder andere Maßnah-*) FFN 37-56

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Ausführungsgesetz zum Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch 
(HAG/SGB XIV) *)
Vom 24. Mai 2023
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§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 6 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2030 außer Kraft. 

men der spezifischen Prophylaxe nach 
§ 24 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch

wahrzunehmen haben.

§ 7

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz zur Durchführung der Kriegs-
opferfürsorge vom 26. November 2012 
(GVBl. S. 478)¹) wird aufgehoben.

1) Hebt auf FFN 37-54

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 24. Mai 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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